Obergericht des Kantons Zurich
lI. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB220382-0O/U/hb-as

Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. Spiess, Prasident, die Ersatzoberrichter lic. iur.
Kessler und lic. iur. Vogel sowie Gerichtsschreiberin lic. iur.

Schwarzenbach-Oswald

Urteil vom 31. Marz 2023

in Sachen

A. ,

Beschuldigter und Berufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X1. ,

gegen

Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend qualifizierte Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz

etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Meilen, Abteilung, vom
31. Marz 2022 (DG210003)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland vom 3. Marz
2021 (Urk. 38) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:

1. Der Beschuldigte A. ist schuldig

- der Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von
Art. 19 Abs. 1 lit. b und lit. d BetmG, teilweise i.V.m. Art. 19 Abs. 2 lit. a
BetmG;

- der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betdubungsmittelgesetz im
Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. ¢ BetmG;

- des mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von
Art. 33 Abs. 1 lit. a WG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. a, lit. c und lit. d WG,
Art. 4 Abs. 5 WG, Art. 5 Abs. 2 lit. a und lit. b WG, Art. 8 WG, Art. 15
WG, Art. 16a WG, Art. 28b WG, Art. 4a WV, Art. 7 Abs. 1 und Abs. 2
WV, Art. 13b WV, Art. 15 WV und Art. 24 WV.

2.  Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 42 Monaten, un-

ter Anrechnung der bis dato erstandenen Haft von 181 Tagen.

3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 60 Tagessatzen a
CHF 30.—.

4. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen. Der Vollzug der Geldstrafe wird bedingt

aufgeschoben unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

5. Die nachfolgend aufgeflihrten, beschlagnahmten Gegenstande gemass Be-
schlagnahmeverfligung vom 10. Februar 2021 (act. 8/10) werden dem Be-
schuldigten nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils auf erstes Verlangen
herausgegeben:

- A012'843'435



- A012'743'446
- A012'843'311
- A012'843'322
- A012'843'333
- A012'843'344
- A012'843'355
- A012'843'399
- A012'843'402
- A012'843'424
- A012'836'350
- A012'836'372
- A012'836'394
- A012'843'151
- A012'836'418
- A012'836'452
- A012'836'474
- A012'836'496

Sofern die Herausgabe nicht innert drei Monaten seit Eintritt der Rechtskraft

des Urteils verlangt wird, werden die Gegenstande vernichtet.

Die mit Verfugung der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland vom
10. Februar 2021 (act. 8/10) beschlagnahmten Gegenstande:
- A012'835'664 / B02230-2019

- A012'835'675 / B02230-2019

- A012'835'686 / B02230-2019

- A013'324'000 / B02230-2019

- A013'324'022 / B02230-2019

- A012'925'712 / B02230-2019

- A012'835'697 / B02230-2019

- A012'835'700 / B02230-2019

- A012'835'711 / B02230-2019

- A012'835'722 / B02230-2019



A012'835'733 / B02230-2019
A012'835'744 / B02230-2019
A012'835'755 / B02230-2019
A012'835'766 / B02230-2019
A012'835'777 / B02230-2019
A012'835'788 / B02230-2019
A012'835'799 / B02230-2019
A012'835'813 / B02230-2019
A012'835'880 / B02230-2019
A012'836'054 / B02230-2019
A012'836'407 / B02230-2019
A012'836'601 / B02230-2019
A012'836'678 / B02230-2019
A012'836'689 / B02230-2019
A012'836'690 / B02230-2019
A012'836'725 / B02230-2019
A012'836'769 / B02230-2019
A012'836'792 / B02230-2019
A012'836'805 / B02230-2019
A012'836'816 / B02230-2019
A012'836'838 / B02230-2019
A012'836'849 / B02230-2019
A012'836'861 / B02230-2019
A012'836'872 / B02230-2019
A012'836'883 / B02230-2019
A012'836'894 / B02230-2019
A012'877'155 / B02230-2019
A012'925'563 / B02230-2019
A012'926'191 / B02230-2019
A012'938'306 / B02230-2019
A012'836'963 / B02230-2019
A012'836'974 / B02230-2019



A012'836'985 / B02230-2019
A012'836'996 / B02230-2019
A012'837'013 / B02230-2019
A012'837'035 / B02230-2019
A012'837'046 / B02230-2019
A012'837'057 / B02230-2019
A012'842'512 / B02230-2019
A013'323'212 / B02230-2019
A013'323'245 / B02230-2019
A013'324'351 / B02230-2019
A012'842'523 / B02230-2019
A012'842'534 / B02230-2019
A012'842'545 / B02230-2019
A012'842'556 / B02230-2019
A012'842'567 / B02230-2019
A012'842'589 / B02230-2019
A012'842'590 / B02230-2019
A012'842'603 / B02230-2019
A012'842'614 / B02230-2019
A012'842'625 / B02230-2019
A012'876'798 / B02230-2019
A012'842'636 / B02230-2019
A012'842'647 / B02230-2019
A012'877'177 / B02230-2019
A012'842'669 / B02230-2019
A012'842'670 / B02230-2019
A012'842'761 / B02230-2019
A012'842'783 / B02230-2019
A012'842'794 / B02230-2019
A012'842'852 / B02230-2019
A012'842'863 / B02230-2019
A012'842'885 / B02230-2019



A012'842'896 / B02230-2019
A012'842'910 / B02230-2019
A012'842'921 / B02230-2019
A013'320'713 / B02230-2019
A012'920'671 / B02230-2019
A012'842'954 / B02230-2019
A012'842'976 / B02230-2019
A012'842'987 / B02230-2019
A012'843'004 / B02230-2019
A012'843'015 / B02230-2019
A012'843'037 / B02230-2019
A012'843'060 / B02230-2019
A012'843'071 / B02230-2019
A012'835'846 / B02230-2019
A012'835'857 / B02230-2019
A012'842'965 / B02230-2019
A012'835'868 / B02230-2019
A012'835'879 / B02230-2019
A012'835'891 / B02230-2019
A012'835'904 / B02230-2019
A012'835'948 / B02230-2019
A012'835'915 / B02230-2019
A012'835'926 / B02230-2019
A012'842'750 / B02230-2019
A012'842'998 / B02230-2019
A012'835'948 / B02230-2019
A012'837'068 / B02230-2019
A012'842'705

A012'842'716

A012'742'738

A012'842'749

A012'843'457



10.

11.

werden eingezogen und nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils der zustan-
digen Behorde zur gutscheinenden Verwendung, Verwertung bzw. zur Ver-

nichtung Uberlassen.

Die mit Verfugung der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland vom

10. Februar 2021 beschlagnahmte Barschaft von insgesamt CHF 51'859.80
(A012'843'297, A012'843'036, A012'843'219, A012'844'381) wird in der H6-
he von CHF 43'745.45 zur Kostendeckung (Kosten gemass Aufstellung in
Dispositiv-Ziff. 9) verwendet. Im darlber hinausgehenden Betrag von

CHF 8'114.35 wird die beschlagnahmte Barschaft dem Beschuldigten nach
Eintritt der Rechtskraft des Urteils auf erstes Verlangen hin zurtiickgegeben.

Das Verrechnungsrecht des Staates wird vorbehalten.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Staat als Ersatz flr den nicht mehr
vorhandenen, widerrechtlich erlangten Vermoégensvorteil CHF 9'200.— zu

bezahlen.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf CHF 5'000.—

Die Ubrigen Kosten betragen:

CHF 5'000.— Gebuhr fur das Vorverfahren
CHF 23'948.75 Auslagen Gutachten
CHF 1'796.70  Entschadigung amtliche Verteidigung RA Dr. iur.
X2.  (Vorverfahren)
CHF 8'000.— Entschadigung amtliche Verteidigung RA lic. iur.
X1.__ (Hauptverfahren)
CHF 43'745.45 Total

Die Kosten und Auslagen des Vorverfahrens sowie des gerichtlichen Verfah-
rens (inkl. der Kosten der amtlichen Verteidigung) werden dem Beschuldig-
ten auferlegt und aus der beschlagnahmten Barschaft gedeckt (vgl. Disposi-
tiv-Ziff. 7).

Rechtsanwalt lic. iur. X1. wird flr seine Bemuhungen als amtlicher

Verteidiger des Beschuldigten in der Zeit vom 12. April 2021 bis zum



31. Marz 2022 mit total CHF 8'000.— (davon CHF 6'454.— als Honorar,
CHF 974.— fur Auslagen und CHF 572.— MwSt.) entschadigt. Die Kasse des

Bezirksgerichtes Meilen wird angewiesen, diesen Betrag an Rechtsanwalt

lic. iur. X1. auszubezahlen.

Berufungsantrage:

Der Verteidigung des Beschuldigten:

(Urk. 104 S. 2 ff.)

1.

1.1

2.1

Das Verfahren gegen meinen Mandanten sei einzustellen; eventualiter

sei er von allen Anklagepunkten freizusprechen.

Meinem Mandanten sei flr den ungerechtfertigten Freiheitsentzug in
Anwendung von Art. 429 Abs. 1 lit. ¢ StPO eine angemessene Genug-
tuung, mindestens CHF 200.00 pro Hafttag, zzgl. Verzugszins zu 5%
ab mittlerem Verfallstrag zuzusprechen. Fur die Bezifferung der Ent-
schadigungsforderung gemass Art. 429 Abs. 2 StPO sei eine ange-

messene Frist anzusetzen.

Subeventualiter sei mein Mandant vom Vorwurf der Widerhandlung
gegen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b
BetmG, teilweise i.V.m. Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG freizusprechen (An-
klagevorhalt 1) und im Ubrigen der Widerhandlung gegen das Bet&u-
bungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG, teilweise
i.V.m. Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG (Anklagevorhalt 1), der Ubertretung
des Betdubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Abs. 1 BetmG
(Anklagevorhalt 1), des mehrfachen Vergehens gegen das Betau-
bungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG (Anklage-
vorhalt 2), sowie des mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz

im Sinne der Anklage (Anklagevorhalt 3) schuldig zu sprechen.

Mein Mandant sei mit einer Freiheitsstrafe von maximal 20 Monaten zu

bestrafen, unter Anrechnung der bereits erstandenen Haft von 182 Ta-



b)

2.2

2.3

24

gen. Mein Mandant sei mit einer Geldstrafe von maximal 50 Tagessat-
zen a CHF 30.00 zu bestrafen.

Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe seien bedingt aufzuschieben un-

ter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

Das beschlagnahmte Bargeld von insgesamt CHF 51'859.80 sei dem
Beschuldigten herauszugeben; im Ubrigen sei die Herausgabe gemass
Ziff. 5 des Urteils der Vorinstanz (die 25er Jetons des Casinos

B.  , die vergoldete Banknoten Kollektion sowie samtliche Mobilte-
lefone und SIM-Karten) sowie die Einziehung gemass Ziff. 6 des Urteils

der Vorinstanz zu bestatigen.
Auf die Anordnung einer Ersatzforderung sei zu verzichten.

Die Kosten des Vorverfahrens und des erstinstanzlichen Verfahrens
(inkl. Kosten der amtlichen Verteidigung) sowie des Berufungsverfah-

rens (zzgl. MWSt) seien ausgangsgemass zu verlegen.

Des Vertreters der Staatsanwaltschaft Winterthur /Unterland:

(Urk. 95, schriftlich)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils



Erwagungen:

l. Verfahrensgang

Zum Verfahrensgang bis zum Erlass des erstinstanzlichen Urteils kann auf die
Erwagungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden (Urk. 87 S. 4 f.). Der
Beschuldigte wurde mit Urteil des Bezirksgerichts Meilen, Abteilung, vom
31. Marz 2022 gemass dem eingangs erwahnten Urteilsdispositiv schuldig ge-
sprochen. Das Urteil wurde gleichentags mindlich eréffnet und im Dispositiv
ubergeben (Prot. | S. 53-62). Der Beschuldigte meldete innert Frist mit Eingabe
vom 6. April 2022 Berufung an (Urk. 82). Die Berufungserklarung reichte er mit
Eingabe vom 2. August 2022 ebenfalls innert Frist ein (Urk. 90). Die Staatanwalt-
schaft verzichtet mit Eingabe vom 9. August 2022 auf Beweisantrage und bean-
tragt die Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils. Weiter ersucht sie um Dispen-
sation von der Teilnahme an der Hauptverhandlung, was bewilligt wurde
(Urk. 95). Die bei der lll. Strafkammer des Obergerichts eingereichte Kostenbe-
schwerde des amtlichen Verteidigers des Beschuldigten wurde mit Beschluss
vom 26. September 2022 zur weiteren Behandlung an die Il. Strafkammer zuhan-
den des vorliegenden Berufungsverfahrens tberwiesen (Urk. 98/9). Die Parteien
wurden zur Berufungsverhandlung auf den 31. Marz 2023 vorgeladen (Urk. 97),
zu welcher der Beschuldigte in Begleitung seiner amtlichen Verteidigung erschien
(Prot. Il S. 3).

Il. Prozessuales
A. Umfang der Berufung

Gemass Art. 402 StPO hat die Berufung im Umfang der Anfechtung aufschieben-
de Wirkung und wird die Rechtskraft des angefochtenen Urteils dementsprechend
gehemmt. Das Berufungsgericht Uberpruft somit das erstinstanzliche Urteil nur in
den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Auch wenn das Berufungs-

gericht nur die angefochtenen Punkte neu beurteilt, fallt es am Ende ein insge-



samt neues Urteil (Art. 408 StPO), worin es jedoch anzugeben hat, welche Punkte
bereits fruher in Rechtskraft erwachsen sind (BGE 141 IV 244 E. 1.3.3; Urteil des
Bundesgerichtes 6B_533/2016 vom 29. November 2016 E. 4.2 mit Hinweisen).
Der Beschuldigte focht das Urteil vollumfanglich an. Er beantragte mit der Beru-
fungserklarung eine Einstellung des Verfahrens, eventualiter in Abanderung der
Dispositivziffern 1-4 einen Freispruch (mangels verwertbarer Beweismittel), sube-
ventualiter in Abanderung der Dispositivziffern 1-4 einen Freispruch vom Vorwurf
des Verbrechens gegen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 2
in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. ¢ und lit. g BetmG (Anstalten treffen flr den
Verkauf, Anklagevorhalt 1). Im Ubrigen sei der Beschuldigte — subeventualiter —
des Verbrechens gegen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 2
in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG (Anklagevorhalt 1), der Ubertretung
des Betaubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Abs. 1 BetmG (Anklagevor-
halt 1), des mehrfachen Vergehens gegen das Betdubungsmittelgesetz im Sinne
von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG (Anklagevorhalt 2) sowie des mehrfachen Verge-
hens gegen das Waffengesetz im Sinne der Anklage (Anklagevorwurf 3) schuldig
zu sprechen. Weiter beantragte der Beschuldigte, dass ihm in Abanderung der
Dispositivziffern 7 und 8 das beschlagnahmte Bargeld, die 25er Jetons des Casi-
nos B._ | die vergoldete Banknoten Kollektion sowie samtliche Mobiltelefone
und SIM-Karten herauszugeben seien. Die Ubrigen Beschlagnahmungen seien zu
vernichten. Schliesslich seien in Abanderung der Dispositivziffern 9 und 10 ge-
mass dem Ausgang die Kosten des Vorverfahrens und des erstinstanzlichen Ver-
fahrens neu zu verlegen. Des Weiteren stellte er den Antrag auf Entrichtung einer
angemessenen Genugtuung von mindestens Fr. 200.— pro Tag (zuzuglich Ver-
zugszins von 5% ab mittlerem Verfalltag) fur die zu Unrecht erstandene Haft und
die Ansetzung einer angemessenen Frist flr die Geltendmachung und Beziffe-
rung weiterer Genugtuungs- und Entschadigungsanspriche gemass Art. 429
StPO (Urk. 90 S. 2-4). Anlasslich der Berufungsverhandlung korrigierte und er-
ganzte der Beschuldigte den subeventualiter gestellten Antrag dahingehend, dass
er beantragte, vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betdubungsmittelge-
setz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b BetmG, teilweise i.V.m. Art. 19 Abs. 2 lit. a

BetmG freigesprochen zu werden (Anklagevorhalt 1) und im Ubrigen der Wider-



handlung gegen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. d
BetmG, teilweise i.V.m. Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG (Anklagevorhalt 1), der Uber-
tretung des Betdubungsmittelgesetzes im Sinne von Art. 19a Abs. 1 BetmG (An-
klagevorhalt 1), des mehrfachen Vergehens gegen das Betaubungsmittelgesetz
im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. ¢ BetmG (Anklagevorhalt 2), sowie des mehrfa-
chen Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne der Anklage (Anklagevorhalt
3) schuldig gesprochen und mit einer bedingten Freiheitsstrafe von maximal 20
Monaten, unter Anrechnung der bereits erstandenen Haft von 182 Tagen, und ei-
ner bedingten Geldstrafe von maximal 50 Tagessatzen a Fr. 30.— bestraft zu wer-
den. Weiter beantragte er erganzend, dass ihm das beschlagnahmte Bargeld von
insgesamt Fr. 51'859.80 herauszugeben und im Ubrigen Dispositivziffern 5 (Her-
ausgabe diverser Gegenstande) und 6 (Einziehung diverser Gegenstande) zu be-
statigen seien. Auf die Anordnung einer Ersatzforderung sei sodann zu verzichten
(Urk. 104 S. 2 1.). Dispositivziffern 5 (Herausgabe diverser Gegenstande) und 6
(Einziehung diverser Gegenstande) wurden damit nicht angefochten. Insoweit ist
das vorinstanzliche Urteil in Rechtskraft erwachsen (Art. 402 StPO), was vorab

mit Beschluss festzustellen ist.
B. Vorfragen / Beweisantrage
1.  Verwertbarkeit der Beweismittel

Der Beschuldigte liess vor Vorinstanz beantragen, das Verfahren sei einzustellen,
eventualiter zu sistieren und zurickzuweisen, und das im Weiteren die nicht ver-
wertbaren Beweismittel (Einvernahmen, Gutachten bezuglich Betaubungsmittel
etc.) aus den Akten auszusondern und separat aufzubewahren seien. Weiter stellt
die Verteidigung des Beschuldigten die Beweisantrage, dass die vollstandigen Ak-
ten zur verdeckten Fahndung "C. " herauszugeben und zu den Akten zu
nehmen seien, insbesondere zu den polizeilichen Erkenntnissen im Vorfeld zur
Anordnung derselben und auch die vollstandigen WhatsApp- und Wickrme-Chat-
Protokolle zwischen dem verdeckten Fahnder und der Rufnummer 141

(Urk. 71 S. 2 ff.). Auch im Berufungsverfahren liess er den Antrag stellen, das
Verfahren sei einzustellen und die Einvernahmen und die weiteren unverwertba-

ren Beweise (insb. Sicherstellungen, Handyauswertungen etc.) seien aus den Ak-



ten zu entfernen (Urk. 104 S. 2 und S. 32). Die vorliegende Anklage basiere im
Wesentlichen auf den sichergestellten Betaubungsmitteln anlasslich der Haus-
durchsuchung ander D._ -strasse ... in E.__ (vom Beschuldigten gemie-
teter Lagerraum) und den in Folge darauf basierenden Einvernahmen des Be-
schuldigten. Zu dieser Hausdurchsuchung und der Sicherstellung der Drogen sei
es nur aufgrund der nicht verwertbaren Einvernahme vom 18. Juli 2019 — da trotz
Verdacht auf qualifizierte Widerhandlung gegen das Betdubungsmittelgesetz oh-
ne Verteidigung durchgefihrt — gekommen. Die weiteren Einvernahmen und die
Sicherstellungen seien aus verschiedenen Grinden und aufgrund des Fernwir-
kungsverbots nicht verwertbar (Urk. 71 S. 2-26; Urk. 104 S. 7-32). Anzufugen ist,
dass die Verteidigung die mangelnde Verwertbarkeit bereits im Haftverfahren gel-
tend machte (vgl. Urk. 18/10 S. 5 ff.; Urk. 18/16 = Beschluss des Obergerichts
des Kantons Zirich vom 14. November 2019 betreffend Verlangerung Untersu-
chungshaft). Die Vor-instanz hat samtliche Einwande der Verteidigung verworfen.
Auf ihre ausfuhrlichen und sorgfaltigen Erwagungen kann vorab zwecks Vermei-

dung von Wiederholungen verwiesen werden (Urk. 87 S. 5-17).

2. Einvernahme ohne Verteidigung trotz erkennbarer notwendiger Verteidigung

und Fernwirkung dieser Verletzung

2.1. Die Verteidigung moniert, dass vorliegend schon vor der ersten polizeilichen
Einvernahme des Beschuldigten vom 18. Juli 2019 erkennbar gewesen sei, dass
er im Sinne von Art. 130 Abs. 1 lit. b StPO notwendigerweise verteidigt werden
musse. Die verdeckte Fahndung — gegen den Bruder des Beschuldigten,
F._ — wurde angeordnet, da Uber die fragliche Telefonnummer Amphetamin-
paste im Kilogrammbereich verkauft werde (Urk. 7/1). Im Einsatzbericht vom 18.
Juli 2019 heisse es dann, F.__ habe das Amphetamin von seinem Bruder er-
halten, der vom Drogenhandel leben wurde. Weiter habe es sich bei der bezoge-
nen Paste um mehr als 100 Gramm Amphetamin gehandelt, so dass schon von
der Menge her die Mdglichkeit eines qualifizierten Delikts bestanden habe. Es ha-
be sich von Anfang an klarerweise um einen Fall der notwendigen Verteidigung
gehandelt. Die aus dieser Einvernahme ohne Anwalt gewonnenen Erkenntnisse

seien nicht verwertbar. Zudem sei die polizeiliche Einvernahme vom 18. Juli 2019



ohne glltige Delegation durch die Staatsanwaltschaft nach Verfahrenseréffnung
nicht mehr zulassig gewesen. Infolge der absoluten Fernwirkung seien samtliche
aufgrund der Aussagen des Beschuldigten weiter erhobenen Beweise (Haus-
durchsuchung D._ -strasse mit sichergestellten Betaubungsmittel etc.) nicht
verwertbar. Folgerichtig auch samtliche Einvernahmen des Beschuldigten und

von Dritten (G. , H. ) sowie die BM-Gutachten und Handyauswertun-

gen, welche auf den Erkenntnissen der Hausdurchsuchung basieren (Urk. 71
S. 6-13; Urk. 104 S. 7-16).

2.2. Die Staatsanwaltschaft weist daraufhin, dass zum Zeitpunkt der ersten poli-
zeilichen Einvernahme vom 18. Juli 2019 nur ein einziges konkretes Drogenge-
schaft bekannt gewesen sei, ndmlich die Ubergabe von 139 Gramm Ampheta-
minpaste (Reinsubstanz 13.7 Gramm), also einem Vergehen gegen das Betau-
bungsmittelgesetz. Weitere Geschafte seien nicht nachgewiesen. Sodann habe
der Bruder des Beschuldigten dem verdeckten Fahnder nicht gesagt, mit welchen
Drogen der Beschuldigte handle, um davon zu leben. Auch der Verkauf weicher
Drogen ware eine Mdglichkeit gewesen. Zudem habe der Bruder des Beschuldig-
ten gesagt, sein Bruder betreibe das Geschaft von zu Hause aus (also dem Haus
der Eltern), wo indessen keine Amphetamine hatten sichergestellt werden kon-
nen. Sodann macht die Staatsanwaltschaft vor allem geltend, dass der sicherge-
stellte . Key der Kantonspolizei Zirich auch ohne Mitwirkung des Beschul-
digten bekannt gewesen sei. Aus der Einvernahme vom 18. Juli 2019 sei ersicht-
lich, dass die Polizei auch ohne Mitwirkung des Beschuldigten vermutet habe, in
diesem Raum (D._ -strasse ... in E.___ ) kdnne es Betaubungsmittel haben
(Urk. 4/1 Frage 18). Weiter wies die Staatsanwaltschaft vor Vorinstanz auf den
Beschluss des Obergerichts des Kantons Zirich vom 14. November 2019 hin,
wonach es vorliegend ein leichtes gewesen ware, auch ohne Mitwirkung des Be-
schuldigten herauszufinden, wozu der sichergestellte Schlissel passe. Der
Schliussel ware auch ohne Antwort des Beschuldigten (Urk. 4/1 Fragen 17 und
18) sofort naher abgeklart worden und dann eine Hausdurchsuchung durchge-
fuhrt worden. Dies insbesondere aufgrund der Tatsache, dass am Wohnort des
Beschuldigten kein Amphetamin gefunden wurde, weshalb der Polizei von Beginn

an klar gewesen sei, dass noch nicht samtliche Drogenverstecke gefunden wor-



den seien und dies unverzuglich an die Hand genommen werden musse, da auch
der Polizei bekannt sei, dass Drogenverstecke geraumt werden konnten. Selbst
wenn man von einer unverwertbaren Ersteinvernahme des Beschuldigten ausge-
hen wirde, waren samtliche vorliegenden Beweise in Anwendung von Art. 141
Abs. 4 StPO verwertbar. Die Aussage des Beschuldigten in der Ersteinvernahme,
der SchlUssel gehdre zum Lagerraum D._ -strasse sei keine "conditio sine
qua non" zur Durchfihrung der Hausdurchsuchung. Im Sinne eines hypotheti-
schen Ermittlungsverlaufs ware die Zugehdrigkeit des Schlissels zum Lagerraum
D.  -strasse ... und dessen Hausdurchsuchung mit grosser Wahrscheinlich-
keit auch ohne den allenfalls unverwertbaren ersten Beweis (Aussage des Be-
schuldigten) erfolgt (Urk. 72 S. 4-8 unter Hinweis u.a. auf BGE 138 IV 169
E.3.3.3.).

2.3. Ein Fall notwendiger Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO liegt nament-
lich vor, wenn der beschuldigten Person eine Freiheitsstrafe von mehr als einem
Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme droht (lit. b). Nach der Recht-
sprechung liegt bei Amphetamin ein solcher sog. schwerer Fall bei einer Menge
von 36 Gramm Reinsubstanz vor. Vorliegend bestand flr die Polizei im Zeitpunkt
der fraglichen Einvernahme einzig ein konkreter Verdacht gegen den Beschuldig-
ten, dass er seinem Bruder 139 Gramm (25 Gramm Nettogewicht, 13 Gramm
Reinsubstanz) Amphetamin zum Verkauf Ubergeben habe. Der Reinheitsgehalt
war zu jenem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Tatsache ist aber, dass bei der ge-
handelten Menge, die rund einem Drittel des schweren Falls (36 Gramm) ent-
spricht, zumindest fraglich war, ob eine Sanktion von mehr als einem Jahr Frei-
heitsstrafe mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit drohte (vgl. Zircher Kommentar
StPO-Lieber, Art. 130 N 16). Hinzu kommt, dass beim Beschuldigten bei der
Hausdurchsuchung zu Hause kein weiteres Amphetamin gefunden werden konn-
te — dies obwohl der Bruder des Beschuldigten angab, dieser handle von zu Hau-
se aus —, was im damaligen Zeitpunkt ebenfalls zunachst gegen einen grosseren
Handel mit Amphetamin sprach. Immerhin macht auch die Verteidigung geltend,
dieser Verkauf sei ungeplant und eine Ausnahme gewesen (Urk. 73 S. 18). Fur
eine hohere allfallige Strafe spricht indessen, dass bei der vorgangig durchgefuhr-

ten Hausdurchsuchung noch weitere Drogen sichergestellt wurden, wobei zu je-



nem Zeitpunkt genauere Kenntnisse daruber noch fehlten. Es kann aber — wie
nachfolgend zu zeigen ist — offen gelassen werden, ob zum damaligen Zeitpunkt
noch nicht bereits konkret zu erwarten war, dass eine Freiheitsstrafe von mindes-
tens einem Jahr droht und es vertretbar war, noch keine Verteidigung aufzubieten
oder nicht. Nur am Rande ist zu betonen, dass die Einvernahme des Beschuldig-
ten am 18. Juli 2019 nach einer einzigen Frage zu weiteren gelagerten Drogen

sofort — mangels Verteidigung — abgebrochen wurde (Urk. 4/1).

2.4. Von ausschlaggebender Bedeutung ist vorliegend, dass der fragliche
I.__ -Schlussel der Polizei bereits vor der Aussage des Beschuldigten in der
Einvernahme vom 18. Juli 2019 vorlag. Der I.___ -SchlUssel wurde anlasslich
der rechtmassigen Verhaftung des Beschuldigten am 18. Juli 2019 sichergestellt
(Urk. 18/2). Dies geschah vor der Befragung (Urk. 18/2, Urk. 4/1). Es ist mit sehr
grosser Wahrscheinlichkeit bzw. praktisch mit Sicherheit davon auszugehen, dass
die Polizei auch ohne die Aussage des Beschuldigten — dass die Schlussel zum
Lagerraum D._ -strasse passe — in Erfahrung hatte bringen kénnen, zu wel-
chem Schloss bzw. Raum dieser Schlussel passt, dal. _ Schlissel bzw. ent-
sprechende Schliessanlagen registriert sind (vgl. dazu die Erwagungen des
Obergerichts des Kantons Zurich in Urk. 18/16 S. 9 unter Hinweis auf die entspre-
chenden Internetseiten). Dies entspricht auch der Erfahrung aus anderen Straffal-
len. Die fragliche Aussage des Beschuldigten hat diesen Findungsprozess ledig-
lich quasi beschleunigt, war aber zur Auffindung des Lagerraums nicht wirklich er-
forderlich und nicht conditio sine qua non hierzu. Der fragliche Lagerraum ware
wie gesagt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch ohne die fragli-
che Aussage des Beschuldigten gefunden worden. Der Zweitbeweis (Auffinden
des Lagerraums mit anschliessender Hausdurchsuchung) ist vorliegend daher
von vornherein nicht als Sprossling des allenfalls vergifteten Erstbeweises (Aus-
sage Beschuldigter zu den Fragen 17 und 18 in Urk. 4/1) anzusehen. Bezie-
hungsweise ist vorliegend die Verbindung zwischen Erstbeweis und Zweitbeweis
so "verwassert", dass ein Beweisausschluss nicht mehr gerechtfertigt erscheint.
Dabei sind fur die Frage, ob im Einzelfall eine Fernwirkung eines Beweisverbots
greift, die konkreten Umstande massgeblich, die vorliegen, bevor die Strafbehor-

den auf der Grundlage eines illegalen Beweises weiter ermitteln. Entscheidend fur



die Fernwirkung ist nicht, ob in einem Einzelfall bei nachtraglicher Betrachtung ei-
ne theoretische Moglichkeit bestanden hatte, rechtmassig vorzugehen, sondern,
ob in dem konkreten Fall praktisch eine solche naheliegende Mdglichkeit bestand
(vgl. dazu BSK StPO-GLEss, Art. 141 N96 und N 97, BGE 138 IV 169 =
6B_805/2011, Bundesgerichtsentscheid vom 12. Juli 2012). Dies ist vorliegend zu
bejahen, da die Polizei — mangels aufgefundenem Amphetamin im Haus des Be-
schuldigten — von einem weiteren Drogenversteck ausging, denl._ SchlUssel
bereits im Besitz hatte, den dazu passenden Raum ermitteln wollte und aus da-
maliger Sicht praktisch die Moéglichkeit bestand, den Raum aufgrund der Regist-

rierung des Schlussels zu finden.

2.5. Die Sicherstellungen aufgrund der Hausdurchsuchung an der D. -

strasse ... in E. sind daher insoweit als Beweismittel verwertbar.

3. Unrechtmassige verdeckte Fahndung und Fernwirkung dieser Verletzung

sowie Herausgabe der vollstandigen Akten der Aktion "C.

3.1. Die Verteidigung wendet weiter ein, dass das vorliegende Strafverfahren
seinen Ursprung einzig und alleine in der von der Kantonspolizei am 9. Juli 2019
angeordneten verdeckten Fahndung (in Bezug auf die Mobiltelefonnummer des
Bruders des Beschuldigten) habe. Es sei daher das gute Recht des Beschuldigten
und die Aufgabe der Verteidigung zu prufen, ob die verdeckte Fahndung recht-
massig angeordnet worden sei. Bei den Akten liege einzig die polizeiliche Anord-
nung (Urk. 7/1) sowie der Einsatzbericht des verdeckten Fahnders, worin Chat-
Protokolle sinngemass erwahnt seien (Urk. 7/2). Weitere Unterlagen wie bspw.
Protokolle der WhatsApp- und Wickrme-Chats wirden ganzlich fehlen. Es sei un-
bekannt, welche polizeilichen Erkenntnisse anfanglich vorgelegen und wie diese
gewonnen worden seien. Es lasse sich somit insbesondere nicht prufen, ob diese
polizeilichen Erkenntnisse rechtmassig gewonnen worden seien oder nicht. Der
behauptete Anfangsverdacht sei damit nicht nachvollziehbar, womit die Dokumen-
tationspflicht sowie der Anspruch auf Gewahrung des rechtlichen Gehoérs und auf
ein faires Verfahren verletzt seien. Sollte man bei Vorliegen der fraglichen Doku-
mente zum Schluss kommen, dass die verdeckte Fahndung unzulassig und wi-

derrechtlich gewesen sei, seien dieser Beweis und alle Folgebeweise unverwert-



bar. Auch kdénne nicht Uberprift werden, ob der verdeckte Fahnder als "agent
provocateure" agiert habe (Urk. 71 S. 22-25; Urk. 104 S. 23-31). Anzufugen ist,
dass der Beschuldigte bereits vor und dann nochmals an der vorinstanzlichen
Hauptverhandlung den Beweisantrag gestellt hat, dass die vollstandigen Akten
zur verdeckten Ermittlung "C._ " herauszugeben seien und die vollstandigen
WhatsApp- und Wickrme-Chat-Protokolle zwischen dem verdeckten Fahnder und
der Rufnummer +41 ... zu den Akten zu nehmen seien (Urk. 71 S. 3, Urk. 56).
Dass der verdeckte Fahnder nach wie vor nicht bekannt sei, wie die Verteidigung
anlasslich der Berufungsverhandlung ausfiihrte (Urk. 104 S. 29), trifft im Ubrigen
nicht zu. Die Vorinstanz hiess mit Prasidialverfuigung vom 18. November 2021
den Beweisantrag des Beschuldigten, wonach die Identitat der verdeckt fahnden-
den Person offenzulegen sei, gut (Urk. 60), worauf die Kantonspolizei Zurich die

Identitat des verdeckt fahndenden Polizisten bekannt gab (Urk. 63).

3.2. Die Staatsanwaltschaft und, im Ermittlungsverfahren, die Polizei kdnnen ei-
ne verdeckte Fahndung anordnen, wenn a) der Verdacht besteht, ein Verbrechen
oder Vergehen sei begangen worden, und b) die bisherigen Ermittlungs- oder Un-
tersuchungshandlungen erfolglos geblieben sind oder die Ermittlungen sonst aus-
sichtslos waren oder unverhaltnismassig erschwert wiurden (Art. 298b Abs. 1
StPO). Der Tatverdacht kann in diesem Zeitpunkt auch bloss ein vager sein, muss
aber so hinreichend sein, um eine verdeckte Fahndung zu rechtfertigen (Zircher
Kommentar StPO-HANSJAKOB/PAJAROLA, Art.298b N 2; BSK StPO-KNODEL,
Art. 298b N 7). Eine verdeckte Fahndung ist u.a. dann maoglich, wenn die Ermitt-
lungen sonst Uberhaupt erschwert waren, was wohl die praktisch haufigste Kons-
tellation ist. Es sollen Geschéafte aufgedeckt werden, die mit konventionellen Mit-
teln nur geklart werden kénnen, wenn beide Geschaftspartner observiert und
nach Abschluss des Geschaftes festgenommen und Uberprift werden kénnen.
Weil bei solchem Vorgehen insbesondere das Risiko besteht, dass die Abwick-
lung des verbotenen Geschafts gar nicht erkannt wirde oder dass nach harmlo-
sen Kontakten Festnahmen erfolgten, werden verdeckte Fahnder eingesetzt, die
den Interventionseinheiten signalisieren kénnen, wenn das illegale Geschaft wirk-
lich abgewickelt wurde, so dass die Festnahme der Zielperson praktisch in flag-
ranti moglich ist (vgl. Zircher Kommentar StPO-HANSJAKOB/PAJAROLA, Art. 298b



N 7 und N 8). Die Anordnung muss schriftlich verfligt werden. Sie hat zu um-
schreiben, welcher Verdacht Ausgangspunkt der Ermittlungen ist und worauf die-
ser Verdacht beruht. Nur so kann die Zulassigkeit der Anordnung im Nachhinein
auf ihre Rechtmassigkeit Uberprift werden. Die verdeckte Fahndung muss nicht
vom Zwangsmassnahmengericht genehmigt werden (vgl. Zircher Kommentar
StPO-HANSJAKOB/PAJAROLA, Art. 298b N 10,; BSK StPO-KNODEL, Art. 298b N 7).
Funktion der schriftlichen Dokumentation ist sicherzustellen, dass die Zulassigkeit
der Anordnung im Nachhinein auf ihre Rechtmassigkeit Uberprift werden kann.
Dabei geht es nicht darum, die Informationsquelle auf ihre Zuverlassigkeit zu
Uberprufen, sondern darum, ob eine entsprechende Information die Anordnung
eines Scheinkaufes rechtfertigt (vgl. Entscheid des Obergerichts des Kantons Zi-
rich vom 25. April 2017, SB160452 S. 15, E. 6.4.).

3.3. Vorliegend wurde in der Anordnung der verdeckten Ermittlung der Tatver-
dacht mit "polizeilichen Erkenntnissen" begrundet. Polizeilichen Erkenntnissen zu-
folge solle Uber die mobile Telefonnummer +41 ... Amphetaminpaste verkauft
werden. Die Nummer sei auf einen F.__ registriert, wobei derzeit nicht be-
kannt sei, ob dieser mit dem unbekannten Benutzer der Rufnummer identisch und
aktuell in den Handel mit Betdubungsmittel involviert sei (Urk. 7/1). Es fragt sich,
ob dieser Hinweis auf polizeiliche Erkenntnisse genugt. Wie die Vor-instanz zu-
treffend erwog, genligen zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens durch die Po-
lizei (allenfalls mindlich erstattete) Anzeigen, Anweisungen der Staatsanwalt-
schaft oder eigene Feststellungen oder Erkenntnisse (vgl. Art. 306 Abs. 1 StPO,
vgl. BSK StPO-RHYNER, Art. 306 N 23 ff.). Es genlgt ein vager Anfangsverdacht,
wonach eine gewisse Person einen gewissen Straftatbestand begangen hat. Es
ist festzuhalten, dass polizeiliche Erkenntnisse fur einen Anfangsverdacht und die
Aufnahme einer Ermittlungstatigkeit gentigen. Wie erwahnt geht es nicht darum,
die Informationsquelle auf ihre Zuverlassigkeit hin zu Uberprufen, sondern darum,
ob die entsprechende Information die Anordnung der verdeckten Fahndung recht-
fertigt, wofur eine Notiz in der Anordnung selbst ausreichend erscheint. Vorlie-
gend wurde in der schriftichen Anordnungsverfugung umschrieben, welcher Ver-
dacht Ausgangspunkt der Ermittlungen war und worauf dieser Verdacht beruht

(polizeiliche Erkenntnisse von Amphetaminkauf Uber die fragliche Rufnummer).
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Die Dokumentationspflicht dient den Parteien und den Gerichten zur Uberpriifung,
ob die Strafverfolgungsbehorden (mithin vor allem die Polizei, welche die verdeck-
ten Beweiserhebungen durchfuhrt) fair und korrekt ermittelt haben. Aus diesem
Grund sind nach Lehre und Rechtsprechung Geheimakten unzulassig, wobei je-
doch lediglich die prozessrelevanten Daten aktenkundig zu machen sind. Daraus
folgt auch, dass nicht samtliche polizeilich erstellten Unterlagen in die Untersu-
chungsakten Uberfuhrt werden, sondern eben nur diejenigen, die beweisrelevant
oder -geeignet sind. So gehodren nach der Praxis die Ergebnisse polizeilicher Vor-
ermittlungen, polizeitaktische Angaben, technische Daten oder Berichte von In-
formanten oder vertraulichen Quellen und Ereignisjournale nicht zu den Prozess-
akten und werden von der Dokumentationspflicht nicht erfasst. Insofern werden
auch die relevanten Wahrnehmungen der verdeckten Fahnder und Ermittler
grundsatzlich mittels Amts- oder Wahrnehmungsbericht der Flhrungsperson in
die Verfahrensakten uberfuhrt (vgl. KUHNE STEFAN, Ausgewahlte Probleme ver-
deckter Fahndung und [Vor-] Ermittlung nach StPO und kantonaler Polizeigesetz-
gebung, recht 2016 S. 112 ff.). Gemass Art. 307 Abs. 3 StPO genlgt es zudem
grundsatzlich fur die Polizei, wenn sie ihre Tatigkeit in Rapporten zusammenfasst
(vgl. auch Schmid/Jositsch, StPO Praxiskommentar, Art. 77 N 4). Der Hinweis in
der Anordnungsverfugung auf "polizeiliche Erkenntnisse" ist demnach gentgend.
Die Verteidigung stellt nun in den Raum — gemass ihrer Aufgabe allein im Interes-
se des Beschuldigten tatig zu sein —, dass es sich um nicht rechtmassig erlangte
polizeilichen Erkenntnisse handelt. Eine Uberpriifung sei fiir sie mangels Informa-
tion nicht mdglich. In der Tat ware beispielsweise vorstellbar, dass die Erkennt-
nisse etwa aus einer ohne Genehmigung erfolgten Telefoniberwachungen stam-
men konnten oder einem Zufallsfund. Es ist aber festzuhalten, dass keinerlei Hin-
weise fur solche unrechtmassigen Vorgange vorliegen. Dabei darf selbstverstand-
lich davon ausgegangen werden, dass der Polizei die gesetzlichen Grundlagen
fur die Verwertung von Beweismitteln bekannt ist und sie diese nicht mit einem
Hinweis auf "polizeiliche Erkenntnisse" umgeht. Wie erwogen gehoéren nach der
Praxis die Ergebnisse polizeilicher Vorermittlungen, polizeitaktische Angaben,
technische Daten oder Berichte von Informanten oder vertraulichen Quellen und

Ereignisjournale nicht zu den Prozessakten und werden von der Dokumentations-
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pflicht nicht erfasst. Es ist von daher nicht zu beanstanden, dass flir den Anfangs-
verdacht lapidar auf "polizeiliche Erkenntnisse" verwiesen wird, auch wenn es
wulnschbar ware, diese etwas genauer zu beschreiben (z.B. Hinweis Informant,
anonymer Hinweis, eigene Beobachtungen, Aussagen Dritter etc.). Demnach ist
auch der Beweisantrag auf Herausgabe der vollstandigen polizeilichen Unterlagen

zur verdeckten Fahndung "C. " abzuweisen.

3.4. Die von der Verteidigung monierten fehlenden WhatsApp- oder Wickrme-
Chats betreffen die im Einsatzbericht angefluihrten spateren Kontakte zwischen
dem verdeckten Ermittler und dem Bruder des Beschuldigten. Es erscheint nicht
erforderlich, dass diese vorliegend zu den Akten zu legen sind. Der ausfuhrliche
Einsatzbericht Uber die verdeckte Fahndung vom 18. Juli 2019 enthalt die rele-
vanten Kontaktaufnahmen und insbesondere die Beschreibung des Geschehens
bei der Drogenlbergabe (Urk. 7/2) und bildet gemass der oben angefihrten Lehre
eine genugende Grundlage. Mit der Vorinstanz ist zu erwagen, dass der Einsatz-
bericht vorliegend eine ausreichende Grundlage bietet fiir die Uberpriifung der
korrekten Durchfihrung der verdeckten Fahndung, namentlich auf das Gebot,
dass der verdeckte Fahnder keine allgemeine Tatbereitschaft wecken darf und
sich auf die Konkretisierung eines bereits vorhandenen Tatentschlusses zu be-
schranken hat. Die relevanten Kommunikationsschritte sind im vorliegenden Ein-
satzbericht vom 18. Juli 2019 mit Zeitangaben, Motivhintergrund sowie Inhalt in
einer Weise wiedergegeben, die es dem Beschuldigten konkret ermdglichen, sich
damit auseinanderzusetzen und gegebenenfalls eine Uberschreitung des gesetz-
lich zulassigen Verhaltens durch den verdeckten Fahnder zu rigen. Von ent-
scheidender Bedeutung ist dabei vorliegend ohnehin, dass sich die verdeckte
Fahndung nicht gegen den Beschuldigten richtete, sondern gegen dessen Bruder,
F._ . Die WhatsApp- und Wickrme-Kommunikation fand ausschliesslich zwi-
schen dem verdeckten Fahnder und F.__ — ohne Beteiligung des Beschuldig-
ten — statt. Etwas anderes wird auch von der Verteidigung nicht behauptet. Der
verdeckte Fahnder hatte demnach, worauf die Vorinstanz zutreffend hinweist, gar
keine Moglichkeit, auf den Beschuldigten einzuwirken. Eine Einwirkung auf den
Tatentschluss des Beschuldigten kann daher unabhangig vom Inhalt der verlang-

ten Protokolle der Chatverlaufe ausgeschlossen werden. Ein Beizug dieser Proto-
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kolle ist schon von daher nicht erforderlich bzw. obsolet. Schliesslich ware nach
Art. 293 Abs. 4 StPO i.V.m. Art. 298c Abs. 2 StPO eine Uberschreitung des zu-
lassigen Masses an Einwirkung durch den verdeckten Fahnder (lediglich) bei der
Strafzumessung zu berilcksichtigen. Ein Verwertungsverbot bei einer ibermassi-
gen Einwirkung des verdeckten Fahnders besteht nicht. Die aus der verdeckten
Fahndung erlangten Beweise sind im Verfahren gegen den Beschuldigten dem-
nach jedenfalls auch ohne Prufung der fraglichen Chats verwertbar und der Bei-

zug weiterer Dokumente erubrigt sich.

4. Fehlende Delegation der Staatsanwaltschaft an die Polizei mit der Folge der
Unverwertbarkeit von Einvernahmen und den Erkenntnissen aus der Haus-

durchsuchung

4.1. Der Beschuldigte lasst im Wesentlichen geltend machen, es finde sich kei-
ne Erdéffnungsverfigung der Staatsanwaltschaft und es sei weiter unklar, wann
die Polizei die Staatsanwaltschaft informiert habe. Der Umstand, dass die Polizei
gewusst habe, welcher Staatsanwalt fur die Erteilung eines (mundlichen) Durch-
suchungsbefehls zustandig gewesen sei, zeige, dass die Staatsanwaltschaft die
Untersuchung bereits eroffnet habe und daher fur sadmtliche Untersuchungshand-
lungen (Einvernahmen etc.) dieser fraglos schweren Straftat (Verkauf grosserer
Menge Amphetamin) zustandig hatte sein mussen. Dies fiUhre mangels Delegati-
onsverfugung dazu, dass samtliche durch die Polizei seit dem 18. Juli 2019 in
dieser Sache durchgefihrten Einvernahmen sowie der polizeilichen Zwangsmas-
snahmen (Hausdurchsuchung etc.) nicht verwertbar seien. Damit sei auch der an-
lasslich der Verhaftung des Beschuldigten sichergestellte Schlissel unzulassiger
Weise erlangt worden (Urk. 71 S. 14-17; Urk. 104 S. 16-20). Die Staatsanwalt-
schaft fuhrte dazu aus, der Polizei stehe fur Haftfalle jederzeit eine Pikettnummer
zur Verfigung und aus dem Umstand, dass die Polizei sich Uber diese Pikett-
nummer an die Staatsanwaltschaft gewendet habe, belege also nicht, dass die
Staatsanwaltschaft zum Zeitpunkt der ersten polizeilichen Einvernahme des Be-

schuldigten bereits eine Untersuchung eréffnet habe (Prot. | S. 16).

4.2. Im vorliegenden Verfahren wurde der Beschuldigte aufgrund der Erkennt-

nisse aus der verdeckten Fahndung am 18. Juli 2019, um 17:20 Uhr, verhaftet
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(Urk. 18/1). In seinen Effekten befand sich der fragliche I.  Schlissel
(Urk. 18/2). Wegen "Gefahr in Verzug" wurde beim Beschuldigten zu Hause
(J.__ -weg ...inE.___ )am 18. Juli 2019, um 17:45 Uhr bis 18:28 Uhr im
Dachgeschoss Mitte und von 18:28 bis 19:12 Uhr im Dachgeschoss rechts eine
Hausdurchsuchung durchgefuhrt (Urk. 8/3-4, Urk. 1 S. 6). Am gleichen Abend,
rund zwei Stunden nach der Hausdurchsuchung (zu Hause) wurde der Beschul-
digte um 21:06 Uhr ein erstes Mal polizeilich, ohne Beisein eines Verteidigers, be-
fragt (Urk. 4/1 S. 1-3). Um 21:40 Uhr teilte der einvernehmende Polizeibeamte
dem Beschuldigten mit, dass er einen Anruf bei der Staatsanwaltschaft machen
werde und dann eine Hausdurchsuchung an der D._ -strasse ... in E.___ .
Protokolliert ist ferner der Anruf bei der Staatsanwaltschaft und dass die Haus-
durchsuchung in Begleitung des Beschuldigten durchgefiihrt werde. Ferner wurde
dem Beschuldigten um 00:25 Uhr (nach Durchflihrung der Hausdurchsuchung)
mitgeteilt, dass die Einvernahme abgebrochen werde und er eine notwendige
Verteidigung bendtige. Weiter wurde dem Beschuldigten eroffnet, dass die
Staatsanwaltschaft Uber seine Festnahme orientiert worden sei und nach Rlck-
sprache mit der Staatsanwaltschaft am nachsten Tag noch einmal eine Einver-
nahme im Beisein seines Verteidigers durchgefuhrt werde (Urk. 4/1 S. 3 Fragen
20-21 und 23 bzw. Protokollnotiz dort). Am 19. Juli 2019 wurde dann ab 10:10
Uhr die zweite polizeiliche Befragung im Beisein einer Verteidigung durchgefuhrt
(Urk. 4/2).

4.3. Es ist damit davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft mit der mundli-
chen Anordnung der Hausdurchsuchung an der D._ -strasse ... — also am
18. Juli 2019 um ca. 21:40 Uhr — erstmals in der Untersuchung gegen den Be-
schuldigten gehandelt hat und ab diesem Zeitpunkt die Untersuchung eroéffnet
wurde und ihr entgegen der Verteidigung erst ab diesem Zeitpunkt die Untersu-
chungsfuhrung oblag. Die Befragung des Beschuldigten am nachsten Tag, dem
19. Juli 2019, im Beisein eines Verteidigers fand nach Rucksprache mit der
Staatsanwaltschaft statt. Die Staatsanwaltschaft hat diese Befragung damit zu-
mindest mundlich an die Polizei delegiert, was gemass Art. 312 Abs. 1 StPO in
dringenden Fallen wie vorliegend moglich ist. Das gleiche gilt fur die mindlich an-

geordnete Hausdurchsuchung. Mit Verfugung vom 20. Juli 2019 wurde die Durch-
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fuhrung der Einvernahmen des Beschuldigten sodann schriftlich an die Polizei
Ubertragen (Urk. 21/2). Weiter ist darauf hinzuweisen, dass das Vorliegen einer
korrekten Delegation im Sinne von Art. 312 Abs. 1 StPO im Hinblick auf den Be-
weiswert der von der Polizei erhobenen Beweise als Ordnungsvorschrift er-
scheint. Diese Beweise sind also verwertbar, auch wenn die Staatsanwaltschaft
einen zu weit gefassten Ermittlungsauftrag erteilte oder wenn die Polizei nach der
Untersuchungseroffnung nach Art. 309 StPO sogar ohne konkreten Auftrag ermit-
telte und — wie vorliegend bei der Einvernahme vom 19. Juli 2019 — die zusatzli-
chen Parteirechte nach Art. 312 Abs. 2 StPO gewahrt wurden (vgl. Praxiskom-
mentar StPO-ScHMID/JOSITSCH, Art. 312 N 6, BSK StPO-OMLIN Art. 312 N 13-15).

44. ZuderanderD.  -strasse ...in E.___ durchgefuhrten Hausdurchsu-
chung ist zu erganzen, dass in dringenden Fallen Durchsuchungen auch mundlich
angeordnet werden kdnnen, diese aber nachtraglich schriftlich zu bestatigen sind
(BSK StPO-THORMANN/BRECHBUHL, Art. 245 N 4; Urteil des Bundesgerichts
6B_860/2018 vom 18. Dezember 2018, E. 2.3.2). Vorliegend bestand der Ver-
dacht, dass der Beschuldigte ein Drogenversteck von Amphetamin fuhrte und es
war unklar, ob noch weitere Personen Zugang zu diesem Raum hatten, weshalb
von Gefahr im Verzug auszugehen war. Am 20. Juli 2019 wurde der Hausdurch-
suchungsbefehl nachtraglich schriftlich bestatigt (Urk. 8/1).

4.5. Der Einwand der Verteidigung, es bestehe aufgrund fehlender Delegation

ein Verwertungsverbot der fraglichen Beweismittel ist daher zu verwerfen.
5. Fehlender Vorhalt und deren Auswirkungen

Zu diesem Einwand der Verteidigung kann ohne Erganzungen vollumfanglich auf
die Erwagungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 87 S. 10-11). Die Polizei
hat dem Beschuldigten in den ersten beiden Einvernahmen in einer ihm verstand-
lichen Sprache darauf hingewiesen, welche Straftaten Gegenstand des Verfah-
rens bilden (Urk. 4/1 Frage 12 und Urk. 4/2 Frage 4 ). Die Vorhalte waren so pra-
zis wie zum damaligen Zeitpunkt wenige Stunden nach den Sicherstellungen

Uberhaupt mdglich. Entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 71 S. 17; Urk.



- 25 -

104 S. 20-22) sind die in Art. 158 Abs. 1 StPO statuierten Anforderungen ohne

Weiteres rechtsgenugend erfullt.
6. Unverwertbarkeit der Einvernahmen von F.

Die Aussagen von F. sind bei der Erstellung des Sachverhalts nicht von
Bedeutung, so dass auf diesen Einwand der Verteidigung (Urk. 71 S. 18-19; Urk.
104 S. 22 f.) nicht weiter einzugehen ist.

lll. Sachverhalt
A. Anklageziffer 1: Besitz/Lagerung von Drogen zur Weitergabe
1. Anklagevorwurf

In einem ersten Abschnitt des Anklagevorwurfs 1 (Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2
Betaubungsmittelgesetz) wird dem Beschuldigten vorgeworfen in der Zeit von ca.
Marz 2019 bis ca. Mitte Juni 2019 zu nicht genau bekannten Zeitpunkten von
nicht bekannten Dritten diverse Betaubungsmittel gegen ein Entgelt in nicht be-
kannter Hohe bezogen und in einem von seinem Kollegen G._ gemieteten
Hobbyraum an der D._ -strasse ... in E.__ gelagert zu haben. Die erste
Lieferung ("Probelieferung") habe insbesondere Marihuana, Amphetamin, Meska-
lin und Opium in nicht naher bekannten Mengen umfasst. Der Beschuldigte habe
den grossten Teil an diverse nicht bekannte Drittpersonen gegen ein nicht be-
kanntes Entgelt weitergeleitet bzw. weiterveraussert, mithin als Zwischenhandler
respektive als Mittelsmann fungiert (Urk. 38 S. 2-3). Sodann wird dem Beschuldig-
ten zur Last gelegt, ca. Mitte Juni 2019 eine zweite Lieferung an Betaubungsmit-
teln erhalten zu haben und diese wieder im gleichen Raum gelagert zu haben.
Dies habe er in der Absicht getan, diese Betaubungsmittel zu einem spateren
Zeitpunkt wieder an unbekannte Drittpersonen weiterzugeben und somit wiede-
rum als Zwischenhandler zu fungieren. Am 18. Juli 2019 sei er — ausser im Lager-
raum konnten auch an seinem Wohnortam J._  -weg ... in E.___ Drogen
sichergestellt werden — im Besitz von mindestens 611 LSD-Trips, 963 Gramm rei-

nem Amphetamin, ca. 911 Gramm MDMA (7'599 Ecstasy Pillen) sowie zahlrei-
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chen weiteren Betaubungsmitteln in Kleinstmengen (Meskalin, Haschisch, 2C-B
und Opium) gewesen, welche allesamt zur Weitergabe an unbekannte Drittperso-

nen bestimmt gewesen seien (Urk. 38 S. 3).
2.  Standpunkt Beschuldigter bzw. Verteidigung

2.1. Die Verteidigung hat zum ersten Abschnitt der Anklage vor Vorinstanz auf
das Anklageprinzip hingewiesen und festgehalten, es sei Fakt, dass im Lager-
raum ander D._ -strasse ... sowie in den Zimmern des Beschuldigten in des-
sen Elternhaus in E.__ die Drogen gemass Anklageschrift sichergestellt wur-
den. Diese habe er in zwei Lieferungen erhalten, hauptsachlich zur Aufbewahrung
und Weitergabe. Bei der ersten "Probelieferung" habe es sich weitestgehend um
"Drogenmuster" zur eigenen Verwendung gehandelt. Es sei davon auszugehen,
dass der Beschuldigte die Ware mehrheitlich an weitere Mittelsmanner und nicht
an Endabnehmer hatte Ubergeben sollen. Der Beschuldigte sei bzw. ware haupt-
sachlich untergeordneter Mittelsmann gewesen. Kleine Mengen seien fur den Ei-
gengebrauch oder den Verkauf auf eigene Rechnung gedacht gewesen. Der Be-
schuldigte sei kein Dealer im eigentlichen Sinne, sondern nur Mittelsmann bzw.
Zwischenhandler, der die Drogen auf Aufforderung weiterzugeben gedachte
(Urk. 73 S. 6-9). Die sichergestellten Kleinstmengen seien fur den Eigenkonsum
gedacht gewesen, ebenso die 7'500 Ecstasy Pillen (der zweiten Lieferung) sowie
das Amphetamin. Bei der ersten Lieferung seien die 100 Ecstasy Pillen, das Opi-
um, das Ketamin und ein wesentlicher Teil des Amphetamins flr den Eigenkon-
sum bestimmt gewesen. Rund ein Kilo des sichergestellten Marihuana sei eben-
falls fur den Eigenkonsum (1 %2 Gramm pro Tag) bestimmt gewesen (Urk. 78
S. 11-13). Auch anlasslich der Berufungsverhandlung fuhrte die Verteidigung aus,
dass die sichergestellten Drogen in Kleinstmengen sowie rund 100 MDMA-Pillen
und ein Teil des Amphetamins, mindestens 11 Gramm, sowie der LSD-Trips,
mindestens 365, sowie mindestens ein Kilogramm Marihuana fur den Eigenge-

brauch bestimmt gewesen seien (Urk. 104 S. 34-37).

2.2. Vorab ist festzuhalten, dass der Beschuldigte zunachst allgemein — ohne
zwischen der Probelieferung und der zweiten Lieferung zu unterscheiden — aus-

gesagt hat, die Betaubungsmittel wirden ihm gehdren und er habe sie erhalten,
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um sie weiterzugeben (Urk. 4/2 Fragen 12-14). Ein Teil des bei ihm sichergestell-
ten Bargeldes stamme aus dem Verkauf und er sollte dieses "an die Leute" wei-
tergeben (Urk. 4/2 Frage 26). Er habe einmal eine Probelieferung erhalten und
dann die grosse Ladung. Bei der Probelieferung sei auch Opium dabei gewesen.
Bei der Probelieferung seien es nur Kleinstmengen gewesen ausser beim Opium
(Urk. 4/2 Fragen 30-31). Der Beschuldigte sagte in der Folge dann aber aus, bei
der ersten Lieferung ca. 1.1kg Amphetamin, ca. 0.5kg Marihuana und 20g Opium
erhalten zu haben. Er habe das nicht mehr so voll prasent. Auf die Frage, ob er
dies veraussert habe, meinte er, das Opium nicht, vom Rest habe es auch von al-
lem noch ein bisschen etwas (Urk. 4/2 Fragen 44-45). Zur zweiten Lieferung gab
er an, 5 kg Marihuana, 5 kg Amphetamin, 1 kg MDMA, 7500 Pillen Ecstasy, 2,5
kg Haschisch und ca. 80 Gramm 2C-B erhalten zu haben (Urk. 4/2 Frage 33). Bei
der Hafteinvernahme blieb er bei dieser Darstellung (Urk. 4/3 Fragen 9) und gab
auf Frage an, er habe die Betaubungsmittel eigentlich schon verkaufen wollen.
Ein Teil ware sowieso weggegangen. Eine kleine Menge ware dann noch fur ihn
geblieben, und damit hatte er seine Schulden (ca. Fr. 75'000.—) bezahlen kénnen
(Urk. 4/3 Fragen 15-17). Angesprochen auf die sichergestellten Betaubungsmittel
und ob alle diese von den gleichen Leuten stammen wuirden, erlauterte der Be-
schuldigte, dass dem nicht so sei. Es habe auch diverse Sachen darunter, welche
als Eigenkonsum gedacht gewesen seien und nicht fur den Verkauf, so zum Bei-
spiel das Ketamin und das Opium (Urk. 4/2 Frage 24). Der Beschuldigte gab in
der Hafteinvernahme auch an, dass er hauptsachlich Gras konsumiere. Er fihle
sich nicht gesund und mache eine Entzug durch. Er konsumiere regelmassig ei-
nen "Lappen" Gras am Tag, einen "Fuffi* mindestens (Urk. 4/3 S. 7). In den weite-
ren Einvernahmen machte der Beschuldigte ausser zum Verkauf von Marihuana
keine wesentlichen Angaben bzw. machte von seinem Aussageverweigerungs-
recht Gebrauch (Urk. 4/4-9).

3. Ausgangslage

Die Vorinstanz hat zum ersten Abschnitt dieses Anklagevorwurfes erwogen, dass
der Beschuldigte hinsichtlich der Lieferung diverser Betaubungsmittel gegen Ent-

gelt sowie der Lagerung dieser Betaubungsmittel gestandig sei (Urk. 4/2 und
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Urk. 4/3) und sich dieses Gestandnis mit dem Untersuchungsergebnis decke,
weshalb der Sachverhalt diesbezlglich erstellt sei. Bezuglich des Verkaufs der
Betaubungsmittel aus der Probelieferung seien in der Anklageschrift weder deren
Menge ("nicht naher bekannt"), die Kaufer ("nicht bekannte Drittpersonen"), die
Kaufpreise ("nicht bekanntes Entgelt"), die Verkaufsorte ("im Raum des Kantons
Zurich") noch einzelne Daten (im Zeitraum von ca. Mitte Marz 2019 bis ca. Mitte
Juni 2019") genannt. Die Anklageschrift umschreibe damit den Sachverhalt unge-
ndgend. Die Vor-instanz flgt indessen an, dass sich Weiterungen an dieser Stelle
erUbrigen wirden. Der Beschuldigte habe (ohnehin) mit seinem Ubrigen Verhalten
den Straftatbestand eines schweren Falles im Sinne von Art. 19 Abs. 2 i.V.m.
Art. 19 Abs. 1 lit. b und lit. d BetmG erfullt (Urk. 87 S. 18f.).

4. Beweisgrundsatze und Beweismittel

Die Vorinstanz hat die anzuwendenden Beweisgrundsatze dargetan und die we-
sentlichen Beweismittel zusammengefasst. Darauf ist zur Vermeidung von Wie-
derholungen vorab zu verweisen (Urk. 87 S. 19 ff. und S. 21-22, Art. 82 Abs. 4
StPO). Hervorzuheben ist, dass die Betaubungsmittel, insbesondere das Amphe-
tamin, im gemieteten Lagerraum (Urk. 8/6), zu dem aufgrund der installierten
Alarmanlage einzig der Beschuldigte Zugang hatte, sichergestellt wurden, aber
auch an seinem Wohnort im Haus der Eltern (Urk. 8/5). Hinsichtlich der wesentli-
chen Funde wurden die Betaubungsmittel im Rahmen eines Gutachtens in
Kenntnis von Art. 307 StGB identifiziert, das Gewicht und der Reinheitsgehalt be-
stimmt (Urk. 11/2). Weiter liegt ein Kurzbericht betreffend Betdubungsmittel-
Voruntersuchung vor (Urk. 11/3). Die Ergebnisse dieser Berichte werden nicht
bestritten (Urk. 73 S. 16). Es kann damit festgehalten werden, dass die in der An-
klageschrift aufgefuhrten Drogen und Mengen sichergestellt wurden, insbesonde-
re 611 LSD-Trips, 963 Gramm reines Amphetamin, 7'599 Ecstasy Pillen (MDMA),
ca. 911 Gramm MDMA in Pulverform und rund 9 Kilogramm Marihuana. Daneben
wurden die gleichen und andere Drogen (Haschischdl, Meskalin, Opium und 2C-B

etc.) in kleineren Mengen sichergestellt.

5. Waurdigung
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5.1. Der Beschuldigte war zu Beginn gestandig Mitte Marz 2019 eine Probeliefe-
rung erhalten zu haben, welche insbesondere Marihuana, Amphetamin, Meskalin
und Opium in nicht naher bekannten Mengen umfasst habe und diese im gemie-
teten Buroraum/Lagerraum gelagert zu haben. Der Beschuldigte hat in den Befra-
gungen unterschiedliche Mengenangaben gemacht. Die Anklage nennt in diesem
ersten Abschnitt keine genaueren Mengen. Der Sachverhalt des Erhalts der ge-
nannten Drogen in nicht ndher bekannten Mengen ist indessen unbestritten ge-

blieben, deckt sich mit dem Untersuchungsergebnis und ist demnach erstellt.

5.2. Dem Beschuldigten wird weiter vorgeworfen, den gréssten Teil dieser Pro-
belieferung an nicht bekannte Dritte gegen ein nicht bekanntes Entgelt weiterge-
leitet zu haben. Die Vorinstanz ging in diesem Punkt von einer Verletzung des
Anklageprinzips aus und sah von Weiterungen ab. Davon ist im Berufungsverfah-
ren schon aufgrund des Verschlechterungsgebotes auszugehen. Es ist allerdings
festzuhalten, dass der Beschuldigte selber angegeben hat, dass die fraglichen
Betaubungsmittel der Probelieferung eigentlich zum Weitergeben gewesen seien,
er indessen einen grossen Teil selber konsumiert habe. Nachdem die Anklage-
schrift in der Tat keine Details hinsichtlich Mengen, Kaufern und Preis enthalt, ist
der Sachverhalt jedenfalls ungenugend umschrieben. Eine Ruckweisung der An-
klage (Art. 379 i.V.m. Art. 329 Abs. 2 StPO) rechtfertigt sich jedoch nicht. Dieser
Abschnitt mit der ersten Probelieferung soll denn auch gemass Anklage im We-
sentlichen illustrieren, dass bereits ein Probelauf vorgenommen worden war. We-
sentlich ist, dass der Beschuldigte dann eine zweite Lieferung erhalten habe und
die bei ihm insgesamt sichergestellten Betaubungsmittel zur Weitergabe bestimmt

gewesen seien.

5.3. Der Beschuldigte war zu Beginn gestandig, im Besitz der in der Anklage ge-
nannten Drogenmengen gewesen zu sein. Er hat dieses Gestandnis selber nicht
mehr wiederholt, sondern keine Aussagen mehr gemacht. Die Verteidigung geht
indessen ebenfalls von diesem Sachverhalt aus. Das zumindest zwischenzeitliche
(und auch nicht ausdrucklich widerrufene) Gestandnis deckt sich mit dem Unter-
suchungsergebnis und der Sachverhalt ist insoweit erstellt. Der Beschuldigte hat

wie oben dargetan sodann zumindest zwischenzeitlich auch von sich aus ange-
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geben, dass er diese von ihm gelagerten Drogen "an die Leute" hatte weitergeben
sollen. Er gab auch an, dass ein Teil des bei ihm sichergestellten Bargeldes aus
dem Verkauf dieser Lieferung stamme. Er sprach weiter davon, dass er die Be-
taubungsmittel eigentlich schon habe verkaufen wollen, wobei ein Teil "sowieso
weggegangen" ware. Damit meinte er offensichtlich die Weitergabe an die von
ihm nicht naher bezeichneten Dritten. Es ist aber zu betonen, dass der Beschul-
digte dabei ausfuhrte, dass eine kleine Menge dann noch flur ihn geblieben ware
und er damit seine Schulden (ca. Fr. 75'000.-) hatte bezahlen kénnen. Anzufligen
ist, dass Fr. 75'000.— Schulden flr erhaltene Drogen ein grosser Betrag ist. Nach-
dem dem Beschuldigten in der Anklage indessen lediglich vorgeworfen wird, dass
er diese Betdubungsmittel zu einem spateren Zeitpunkt wiederum an unbekannte
Drittpersonen weiterzugeben hatte und er wiederum (wie bei der Probelieferung)
als Zwischenhandler fungiert hatte, ist von diesem flr ihn gunstigeren Geschehen
auszugehen. Entgegen der Verteidigung ist aber nicht davon auszugehen, dass
ein grosserer Teil dieser Drogenmengen fur den Eigengebrauch bestimmt war.
Der Beschuldigte erklarte von sich aus, dass z.B. das Ketamin und Opium nicht
fur die Weitergabe gedacht gewesen seien. Weiter gab er an, regelmassig Gras
zu konsumieren, einen "Lappen" bzw. ein "Fuffi" pro Tag. Amphetamin und die
LSD-Trips nannte er dabei nicht. Der Beschuldigte hat sodann klar geaussert,
dass die Betaubungsmittel zur Weitergabe an Dritte (bzw. gar zum Verkauf durch
ihn) gedacht waren. An dieser Zugabe ist er zu behaften. Es ist nicht ersichtlich,
weshalb er sich hier zu Unrecht Ubermassig hatte belasten sollen und er nicht an-
gegeben hat, dass ein wesentlicher Teil der sogenannten harten Drogen (Amphe-
tamin, LSD) fur den Eigenkonsum bestimmt gewesen sei, zumal seine Verteidi-
gung anwesend war und der Beschuldigte etwa bestimmt angab, dass er nicht be-
reit sei, die unbekannten Drittabnehmer zu nennen. Es gibt also keine Hinweise,
dass er irgendwie beeinflusst oder eingeschuchtert war und deshalb zu Unrecht
Zugestandnisse gemacht hat. Es ist daher entgegen der Verteidigung nicht von
einem nennenswerten Eigenkonsum insbesondere der gelagerten LSD-Trips so-
wie des Amphetamins auszugehen. Daflr fehlen ernsthafte Anhaltspunkte und ist
dies soweit vorgebracht als Schutzbehauptung zu qualifizieren. Solche grossen

Mengen LSD-Trips und Amphetamine sind sodann gerichtsnotorisch nicht fur den
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Eigenkonsum, sondern zur Weitergabe bzw. den Verkauf bestimmt. Genau ge-
nommen macht denn auch die Verteidigung hinsichtlich der zweiten Lieferung
Amphetamin — gemass dem Beschuldigten seien dies 5 Kilogramm gewesen
(Urk. 4/2 Frage 33) — an anderer Stelle geltend, dieses hatte auf Aufforderung hin
an Dritte weitergereicht werden sollen (Urk. 73 S. 15 Ziff. 20). Entgegen der Ver-
teidigung kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass ein nennenswerter
Teil der Ecstasy Pillen fur den Eigenkonsum gedacht waren. Die Verteidigung
vermutet, dass in der ersten Lieferung rund 100 Ecstasy Pillen enthalten waren,
welche fir den Eigenkonsum bestimmt waren (Urk. 73 S. 11 f. Ziff. 13 und 14;
Urk. 104 S. 36). Schon nur der Umstand, dass der Beschuldigte gemass dieser
Berechnung und Vermutung in der Zeit von Marz bis Juli 2019 keine oder allen-
falls lediglich eine einzige Pille Ecstasy dieser rund 100 Pillen verbrauchte, spricht
klar gegen einen nennenswerten Eigenkonsum von Ecstasy. Das zeigt, dass es
sich um eine reine Behauptung handelt und nicht darauf abgestutzt werden kann.
Der Sachverhalt ist demnach im Sinne der Anklage erstellt. Es ist davon auszu-
gehen, dass er die sichergestellten Betaubungsmittel lagerte um sie an diverse
nicht bekannte Drittpersonen gegen ein nicht bekanntes Entgelt weiterzuleiten, er
mithin als Zwischenhandler respektive als Mittelsmann fungiert hatte. Davon aus-
genommen sind das Ketamin und das Opium, eine nicht unbetrachtliche Menge
"Gras" von etwa einem Kilogramm sowie nicht nennenswerte, kleinere Mengen

diverser Betaubungsmittel, die fir den Eigenkonsum bestimmt waren.
B. Anklageziffer 2: Verkauf von Drogen
1. Anklagevorwurf

Hier wird dem Beschuldigten kurz zusammengefasst zur Last gelegt, in der Zeit
zwischen ca. Januar 2016 bis zu seiner Verhaftung am 18. Juli 2019 insgesamt

ca. 1'752 Gramm Marihuana an K. , G. , L. und M. ver-

kauft zu haben. Weiter habe der Beschuldigte seinem Bruder am 18. Juli 2019
139 Gramm Amphetaminpaste bzw. 13.7 Gramm Reinsubstanz zum Verkauf an
einen Dritten gegen ein Entgelt von Fr 1'000.— Ubergeben. Vom Erlds waren
Fr. 800.— dem Beschuldigten und Fr. 200.— seinem Bruder F.  zugutege-
kommen (Urk. 38 S. 4).
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2. Waurdigung

2.1. Der Beschuldigte war gestandig ca. 1'752 Gramm Marihuana zu einem Ge-
samterlés von ca. Fr. 17'700.— im Zeitraum von Januar 2016 bis Juli 2019 ver-
kauft zu haben (Urk. 4/5 Fragen 26-71). Dieses zwischenzeitliche Gestandnis
deckt sich mit dem Untersuchungsergebnis. Dieser Sachverhalt ist demnach er-

stellt.

2.2. Der Beschuldigte bestritt, seinem Bruder Amphetamin zum Verkauf an einen
Dritten Ubergeben zu haben bzw. war in der Folge nicht mehr bereit Aussagen zu
machen (vgl. Urk. 4/3 Frage 39, Urk. 4/4 Frage 16). Der amtliche Verteidiger hat
diesen Vorfall (Verkauf von Amphetaminpaste an den verdeckten Ermittler) an-
lasslich der vorinstanzlichen Hauptverhandlung indessen als erfolgt betrachtet,
aber hervorgehoben, dass die erste Lieferung Amphetamin in ersten Linie zur ei-
genen Verwendung gewesen sei und die zweite Lieferung auf Aufforderung hatte
weitergereicht werden sollen. Ein direkter Verkauf sei grundsatzlich nie vorgese-
hen gewesen. Nachdem sein Bruder ungefragt einen Abnehmer prasentiert habe,
habe sich der Beschuldigte hinreissen lassen und ihm 100 Gramm Amphetamin
fur den Verkauf (an den verdeckten Ermittler) Gbergeben. Dies sei eine einmalige
Sache und nicht geplant gewesen (Urk. 73 S. 17 f.). Auch wenn der Vorfall dem-
nach nicht wirklich bestritten ist und es sich so verhalt, dass der Beschuldigte
nicht mehr bereit ist, Aussagen zu machen, ist hierzu festzuhalten, dass dieser
Vorfall durch den Einsatzbericht Gber die verdeckte Fahndung vom 18. Juli 2019
erstellt ist (Urk. 7/2). Darin wird festgehalten, wie der Verkauf angebahnt wurde
und F.__ ihm gesagt habe, es sei sein Bruder (der Beschuldigte), der das
Amphetamin habe. Er finde es Scheisse, dass sein Bruder den Drogenhandel bei
seinen Eltern Zuhause abziehe. F._ habe ihm das Amphetamin Ubergeben
und ihm mitgeteilt, dass er vom Erlos von Fr. 1'000.—, den Anteil von Fr. 200.—
selbst behalten konne, die restlichen Fr. 800.— wurde sein Bruder einbehalten
(Urk. 7/2). F.___ hat diesen Verkauf anerkannt und auch, dass er das Amphe-
tamin im Haus seiner Eltern geholt habe. Seinen Bruder wollte er allerdings nicht
direkt belasten (Urk. 5/1-3, Urk. 4/7). Gestutzt auf den Einsatzbericht des verdeck-
ten Ermittlers ist demnach der Sachverhalt in Ubereinstimmung mit der Verteidi-
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gung gemass Anklage erstellt. Beim Beschuldigten wurden denn auch in der rech-
ten Hosentasche Fr. 800.— sichergestellt (Urk. 18/2 S. 2).

C. Anklageziffer 3: Waffenbesitz

In diesem Anklagepunkt wird dem Beschuldigten vorgeworfen, ohne Bewilligung
eine Pistole (Kaliber 7.65 Browning), eine Patrone Kaliber 9mm, zwei kleinkalibri-
ge Patronen sowie zwei Schmetterlingsmesser (Gesamtklingenlange 22.8 cm)
und einen Schlagring besessen zu haben (Anklageschrift S. 5 f.). Der Beschuldig-
te anerkannte ausdrucklich den Besitz der Pistole — nicht aber dazugehoérige Mu-
nition — und des Schlagrings (Urk. 4/3 Frage 8). Spater machte er keine Aussagen
mehr dazu (Urk. 4/5 Frage 91-111). Die fraglichen Waffen bzw. Gegenstande
wurden im vom Beschuldigten gemieteten Lagerraum, zu dem nur er Zugang hat-
te, sichergestellt. Der Besitz dieser Waffen und Gegenstande ist demnach erstellt
und wird von der Verteidigung nicht abgestritten. Ebenso wenig, dass er diese
ohne entsprechende Bewilligung erworben hat (Urk. 73 S. 18 f.). Der Sachverhalt

ist demnach im Sinne der Anklage erstellt.

IV. Rechtliche Wiirdigung
1. Anklageziffer 1 / Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG

1.1. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen der qualifizierten Wider-
handlung im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG zutreffend dargelegt. Darauf
kann verwiesen werden (Urk. 87 S. 25 ff.). Nach Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG macht
sich strafbar, wer weiss oder annehmen muss, dass die Widerhandlung nach Art.
19 Abs. 1 BetmG mittelbar oder unmittelbar die Gesundheit vieler Menschen in
Gefahr bringen kann. Viele Menschen sind nach Rechtsprechung 20 Personen
oder mehr. Die vom Bundesgericht festgelegten Grenzwerte betragen bei LSD
200 Trips und bei Amphetamin 36 Gramm, welche die potenzielle Gefahr einer
dauerhaften Gesundheitsschadigung bei regelmassigem Konsum berucksichtigen
(BGE 1451V 312, E. 2.1.1 ff., BGE 121 IV 334). Die Verteidigung streitet zu Recht
nicht ab, dass vorliegend das Lagern von LSD (611 Trips), Amphetamin (963

Gramm reines Amphetamin) jeweils als schwerer Fall im Sinne dieser Bestim-



- 34 -

mung zu qualifizieren ist (Urk. 73 S. 16). Auch ist nicht bestritten, dass der Be-
schuldigte die zweite Lieferung mehrheitlich zum Zweck der Weiterleitung erhal-
ten hat (Urk. 73 S. 15 Ziffer 20). Wie oben erstellt, ist davon auszugehen, dass
der Beschuldigte diese Betaubungsmittel grosstenteils hatte weitergeben wollen,
insofern also als Zwischenhandler fungiert hatte. Es kann sodann nicht von einem
nennenswerten geplanten Eigenkonsum von LSD oder Amphetamin ausgegan-
gen werden. Die Vorinstanz hat zutreffend erganzend erwogen, dass selbst wenn
man einen nennenswerten Eigenkonsum von taglich einem LSD-Trip fur die Dau-
er eines Jahres anrechnen wirde, immer noch eine Anzahl von LSD-Trips ver-
bleiben wurde (611-365 = 246), die als schwer im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a
BetmG zu qualifizieren ist. Dasselbe gelte fur die beim Beschuldigten sicherge-
stellten 963 Gramm Amphetamin. Ginge man (zusatzlich zum LSD-Konsum) von
einer Konsummenge von taglich zwischen 5-30 mg reinem Amphetamin fir die
Dauer eines Jahres aus (Total rund 20 Gramm reines Amphetamin), verbliebe bei
weitem ein bemerkenswert schwerer Fall im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG.
Es ist daher mit der Vorinstanz festzuhalten, dass selbst bei der Annahme eines
taglichen Konsums des Beschuldigten von LSD und Amphetamin — wofur keine
Anhaltspunkte bestehen — der qualifizierte Tatbestand ohne Weiteres erfullt ist
und sich daraus keine wesentlichen entlastenden Momente fur den Beschuldigten
ergeben. Unbestritten ist, dass bei den weiteren sichergestellten Drogen ein Qua-

lifikationsmerkmal von Art. 19 Abs. 2 BetmG nicht gegeben ist.

1.2. Es ist der Verteidigung zuzustimmen, dass der Beschuldigte durch das Auf-
bewahren bzw. den unbefugten Besitz dieser Drogen im weiteren lediglich den
Tatbestand von Art. 19 Ziff. 1 lit. d BetmG (unbefugtes Besitzen, Aufbewahren)
und nicht noch zusatzlich denjenigen von Art. 19 Abs. 1 lit. b BetmG (Lagern) er-
fullt hat. Das Lagern wird vorliegend vom Begriff des Aufbewahrens bzw. des un-
befugten Besitzes mitumfasst (vgl. auch OFK/BetmG-SCHLEGEL/JUCKER, 4. Aufl.,
BetmG Art. 19 N 41). Daran andert auch nichts, dass der Beschuldigte dazu einen
Lagerraum gemietet und diesen mit einer Alarmanlage gesichert hat. Des Weite-
ren entfallt der Tatbestand von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG. Wie oben erwogen, ist
die Anklage hinsichtlich der Weitergabe bzw. dem Verkauf von Drogen aus der

ersten Probelieferung ungentgend. Bei der zweiten Lieferung wird dem Beschul-
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digten lediglich vorgeworfen, dass die Drogen zur Weitergabe bestimmt waren.
Eine tatsachliche Weitergabe bzw. Verausserung wird ihm nicht zur Last gelegt.
Die Anwendung von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG (Betaubungsmittel veraussern, ei-

nen Dritten verschaffen oder in Verkehr bringen) entfallt daher.

1.3. Zusammenfassend ist der Beschuldigte bezlglich Anklageziffer 1 demnach
der Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19
Abs. 1 lit. d BetmG teilweise in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG schuldig

Zu sprechen.
2.  Anklageziffer 2 und 3

Es ist unbestritten und — subeventualiter — nicht angefochten, dass der Beschul-
digte in diesen Anklagepunkten der mehrfachen Widerhandlung gegen das Be-
taubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. ¢ BetmG sowie des mehrfa-
chen Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG
i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. a, lit. c und lit. d WG, Art. 4 Abs. 5 WG, Art. 5 Abs. 2 lit. a
und lit. b WG, Art. 8 WG, Art. 15 WG, Art. 16a WG, Art. 28b WG, Art. 4a WV,
Art. 7 Abs. 1 und Abs. 2 WV, Art. 13b WV, Art. 15 WV und Art. 24 WV schuldig zu

sprechen ist.

V. Strafe
A. Ausgangslage

Die Vorinstanz bestrafte den Beschuldigten flur die Betaubungsmitteldelikte mit ei-
ner Freiheitsstrafe von 42 Monaten. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Bestati-
gung des vorinstanzlichen Urteils. Die Verteidigung erachtete vor Vorinstanz sub-
eventualiter eine bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten als mehr als angemes-
sen (Urk. 73 S. 19-23). Konkrete Antrage zur Strafe und zum Vollzug hat sie in
der Berufungserklarung nicht gestellt (Urk. 90). Anlasslich der Berufungsverhand-
lung beantragte sie subeventualiter eine Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe von
maximal 20 Monaten (Urk. 104 S. 3). Die Verteidigung hob vor Vorinstanz hervor,

dass die von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafe von 5 Jahren massiv Uber-
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rissen sei, was sich bereits mit Blick auf den von der Staatsanwaltschaft im Rah-
men der Untersuchung geausserten Strafrahmen (teilbedingte Strafe) ergebe.
Sodann sei der grosste Teil der sichergestellten Drogen einem schweren Fall gar
nicht zuganglich. Der Beschuldigte habe weiter keine Anstalten gemacht oder An-
strengungen unternommen, die sichergestellten Drogen zu verkaufen oder in Ver-
kehr zu bringen. Er habe keine Abnehmer gesucht und angegangen. Er sei ein
kleiner Mittelsmann, der die Ware auf Aufforderung hatte weitergeben sollen. Da-
zu sei es schlicht nicht gekommen. Der Unrechtsgehalt vom blossen Besitz der
Drogen gegenuber dem In-Verkehr-Bringen von Drogen sei wesentlich geringer
und musse im Strafmass mindernd Niederschlag finden. Mit Blick auf die sonsti-
gen Falle im Drogenhandel, handle es sich doch um eine vergleichsweise kleine
Menge. Das Verschulden kdnnen innerhalb des weiten Strafrahmens als leicht
qualifiziert werden. Der Beschuldigte habe zwar zwei Vorstrafen, die indessen
nicht einschlagig seien. Das Konsumverhalten des Beschuldigten sei strafmin-
dernd zu berlcksichtigen. Er habe insbesondere die erste Lieferung zur eigenen
Verwendung entgegengenommen. Seit seiner Entlassung aus der Untersu-
chungshaft (15. Januar 2020) sei der Beschuldigte in keiner Weise negativ aufge-
fallen. Er arbeite, sei seinen finanziellen Verpflichtungen nachgekommen und ha-
be sein Leben wieder im Griff (Urk. 73 S. 19-23). In der Berufungsverhandlung
fuhrte die Verteidigung weiter aus, der Beschuldigte sei im Wesentlichen damit
beauftragt gewesen, die Drogen zu lagern und auf Abruf an Dritte weiterzugeben.
Es sei davon auszugehen, dass er die Ware mehrheitlich an weitere Mittelsman-
ner und nicht an Endabnehmer hatte Ubergeben sollen. Er ware entsprechend
hauptsachlich untergeordneter Mittelsmann gewesen, der die Ware gelagert und
an weitere Mittelsmanner Ubergeben hatte. Der Beschuldigte habe keine Anstal-
ten gemacht oder Anstrengungen unternommen, die sichergestellten Drogen zu
verkaufen oder in Verkehr zu bringen. Alles, was man ihm vorwerfen konne, sei,
dass er die Drogen entgegengenommen habe und diese bis zur Hausdurchsu-
chung — mal abgesehen davon, was er seinem Bruder gegeben habe — in seinem
Besitz gewesen seien. Es lagen keine Anhaltspunkte vor, dass der Beschuldigte
Abnehmer gesucht habe (Urk. 104 S. 42-44).
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B. Grundlagen der Strafzumessung, der Strafart, der Gesamtstrafenbildung

sowie des Strafrahmens

1. Zu den Grundsatzen der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB kann vorab
auf die Ausfiihrungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 87 S. 29 ff.). Im Ub-
rigen hat das Bundesgericht die Grundsatze der Strafzumessung nach Art. 47 ff.
StGB und die an sie gestellten Begriundungsanforderungen wiederholt dargelegt
(BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 IV 313 E. 1; BGE 144
IV 217 E. 2.3 ff.; BGE 142 IV 265 E. 2.3 ff.). Entsprechendes qilt fir die Bildung
der Einsatz- und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des
Asperationsprinzips (BGE 144 1V 313 E. 1.1; BGE 144 |V 217 E. 2.2 und E. 3;
BGE 142 |V 265 E. 2.3.2; BGE 141 IV 61 E. 6.1.2; je mit Hinweisen). Darauf kann

verwiesen werden.

2. Gemass Art. 50 StGB hat das Gericht, sofern es sein Urteil zu begrinden
hat, die fur die Zumessung der Strafe erheblichen Umstande und deren Gewich-
tung festzuhalten. Es hat seine Uberlegungen in den Grundziigen wiederzugeben,
so dass die Strafzumessung nachvollziehbar ist (BGE 144 IV 313 E. 1.2 S. 319;
142 1V 365 E. 2.4.3S. 270 f.; 136 IV 55 E. 5.5 S. 59 ff.; je mit Hinweisen).

3. Vorliegend reicht der Strafrahmen von einem bis zu zwanzig Jahren Frei-
heitsstrafe, womit eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessatzen verbunden werden
kann (Art. 19 Abs. 2 BetmG, sowie Art. 40 und 34 StGB).

C. Konkrete Strafzumessung

1.  Einsatzstrafe fur Besitz von Betaubungsmittel zwecks Weitergabe

1.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz die bei der Strafzumes-
sung im Betaubungsmittelstrafrecht im Speziellen anzuwendenden Kriterien sorg-
faltig zusammengetragen hat, woraus zu verweisen ist (Urk. 87 S. 32-34). Bei der
objektiven Tatschwere ist vorab die Drogenmenge von Bedeutung. Der Beschul-
digte bewahrte 611 LSD-Trips sowie 963 Gramm reines Amphetamin als Mittels-
mann auf, die zur Weitergabe bestimmt waren. Diese Menge Ubersteigt den

Grenzwert des schweren Falles bei LSD-Trips um das Dreifache. Beim Amphe-
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tamin wurde dieser gar um das 26-fache und damit um ein Vielfaches Ubertroffen.
Weiter muss mit der Vorinstanz konstatiert werden, dass es sich beim Beschuldig-
ten nicht etwa um einen "Gassen-Dealer" oder "Verteiler" unter Kollegen handelt.
Er ist angesichts der ihm anvertrauten, beachtlichen Mengen Betaubungsmittel
als Mittelsmann mit einer bereits gewissen Bedeutung einzustufen. Seine Stellung
innerhalb der Hierarchiestufen des Drogenhandels hebt sich jedenfalls deutlich ab
von den unteren Bereichen. Auch wenn er "nur" als Mittelsmann bzw. Zwischen-
handler fungierte, kam ihm damit eine wichtige und tragende Rolle im Drogen-
handel im grosseren Stil zu. Dass der Beschuldigte keine Anstrengungen unter-
nommen hatte, die Drogen zu verkaufen, wie die Verteidigung betonte, ist nahe-
liegend und nicht zusatzlich zu seinen Gunsten zu berucksichtigen, musste er
dies als Mittelsmann ja auch gar nicht. Dem Beschuldigten ist auch eine gewisse
Professionalitat zu attestieren, hat er doch einen Lagerraum angemietet und die-
sen mit einer durch ihn (Mobiletelefon) steuerbaren Alarmanlage ausgestattet, um
diesen Raum zu sichern, mithin eine recht personliche Energie dafur aufgewen-
det. Zudem wirkt sich verschuldenserhéhend aus, dass der Beschuldigte nicht
von sich aus mit dem Drogenhandel aufgehort hat, sondern seinem Treiben erst
durch seine Verhaftung am 18. Juli 2019 ein Ende gesetzt wurde. Schliesslich
weist das Amphetamin einen hohen Reinheitsgrad von 71% auf, was sich eben-

falls verschuldenserhdhend niederschlagt.

Die genaue Betaubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad
werden allerdings fur die Beurteilung der objektiven Tatschwere umso weniger
wichtig, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG Uber-
schritten ist. Dies kann etwa dazu flhren, dass eine Verzehnfachung der Menge
lediglich zu einer Verdoppelung der Strafe flhrt (vgl. OFK/BetmG- SCHLE-
GEL/JUCKER, StGB Art. 47 N 44 und N 45 [Tabelle], BGE 121 IV 206). Zu dieser
erwahnten Tabelle im OFK-BetmG-SCHLEGEL/JUCKER ist festzuhalten, dass diese
einzig eine grobe Vergleichsgrosse geben kann und bei der Bemessung der Stra-
fe die gesamten strafzumessungsrelevanten Umstande zu wirdigen sind. Bezieht
sich die Tat wie vorliegend auf verschiedene Betaubungsmittelarten erscheint es
angemessen (als Vergleichswert) eine Um- und Zusammenrechnung entspre-

chend dem Verhaltnis der Grenzmengen vorzunehmen (vgl. OFK/BetmG- SCHLE-
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GEL/JUCKER, StGB Art. 47 N 45a). Vorliegend (200 LSD-Trips entsprechen 36
Gramm Amphetamin) bedeutet dies, dass umgerechnet von einer Menge von
1071 Gramm Amphetamin auszugehen ist. Sodann ist zugunsten des Beschuldig-
ten zu bericksichtigen, dass es noch zu keiner Weitergabe gekommen ist bzw.
nicht rechtsgentugend angeklagt war, welche Menge von welchen Drogen zu wel-
chem Preis aus der ersten Lieferung vom Beschuldigten weitergegeben bzw. ver-
aussert wurden. Insbesondere wurde bei der zweiten (grosseren) Lieferung von
Drogen keine tatsachliche Weitergabe angeklagt. Des Weiteren ist gemass An-
klage davon auszugehen, dass der Beschuldigte die Drogen in (lediglich) zwei
Lieferungen erhalten hat. Es ist insgesamt von einem — innerhalb des weiten
Strafrahmens des schweren Falles von einem bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe —
noch leichten Verschulden auszugehen und die Strafe hinsichtlich der objektiven

Tatschwere auf 35 Monate Freiheitsstrafe festzusetzen.

1.2. Bei der subjektiven Tatschwere fallt ins Gewicht, dass der Beschuldigte mit
direktem Vorsatz handelte, wusste er doch, dass er Betaubungsmittel Gbernom-
men hatte und diese Uber ihn als Mittelsmann in Verkehr gebracht werden sollten.
Die Verteidigung weist daraufhin, dass der Beschuldigte auch selber konsumierte.
Davon kann zwar ausgegangen werden, wenn auch nicht von einem nennenswer-
ten Konsum von LSD und Amphetamin, jedoch durchaus von anderen Drogen wie
Meskalin, Marihuana, Opium und anderen sichergestellten Substanzen in
Kleinstmengen. Es fehlen indessen — wie die Vorinstanz zutreffend erwagt — kon-
krete Hinweise dafur, dass bei seinem Tun die Finanzierung seines Betaubungs-
mittelkonsum hauptursachlich im Vordergrund stand und treibende Kraft war. Dies
wird auch von der Verteidigung nicht so vorgebracht. Es ist mithin davon auszu-
gehen, dass der Beschuldigte aus rein finanziellen, egoistischen Motiven handel-
te. Anzufligen ist, dass es dem damals 25-jahrigen Beschuldigten moglich gewe-
sen ware, einer Arbeit nachzugehen, verfugt er doch Uber eine abgeschlossene
Ausbildung als Elektroinstallateur und hatte er Arbeitserfahrung als Gartner. Zu-
dem wohnte er bei seinen Eltern. Eine finanzielle Notlage lag — dies wird auch
nicht behauptet — nicht vor. Die subjektive Tatschwere vermag die objektive ins-
gesamt nicht zu relativeren und es bleibt bei der Einsatzstrafe von 35 Monaten

Freiheitsstrafe.
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1.3. Der Beschuldigte war weiter im Besitz von 7'599 MDMA (Ecstasy)-Pillen, ca.
911 Gramm MDMA (in Pulverform), ca. 9 Kilogramm Marihuana sowie zahlrei-
chen weiteren Betaubungsmittel (Meskalin, Haschisch, 2C-B und Opium) in
Kleinstmengen. Zumindest das MDMA und das Marihuana waren zu grossen Tei-
len zur Weitergabe bestimmt. Zum Marihuana ist zu bemerken, dass der Be-
schuldigte glaubhaft angab, regelmassig und viel zu konsumieren und davon aus-
gegangen werden kann, dass er etwa — wie von der Verteidigung geltend ge-
macht — ein Kilogramm fur sich brauchen wollte. Eine tatsachliche Weitergabe ist
nicht erstellt bzw. angeklagt. Auch hier wiegt die objektive Tatschwere nicht leicht
und ist subjektiv wiederum zu berucksichtigen, dass der Beschuldigte direktvor-
satzlich und aus finanziellen Grinden handelte. Immerhin kann bezuglich dem
Marihuana von einem leicht ins Gewicht fallenden Eigenkonsum gesprochen wer-
den. Bei diesen Betaubungsmitteln ist ein sog. schwerer Fall aufgrund der Dro-
genmenge, d.h. wegen der Gefahrdung vieler Menschen, nicht moglich. Eine Um-
rechnung dieser Mengen auf die gefahrlichste Droge erscheint hier daher wenig
sinnvoll. Es ist aber immerhin zu beachten, dass wenn man hier wie die Vo-
rinstanz von einer angemessenen Strafe von rund 12 Monaten ausgeht, dies
rechnerisch einer weiteren Menge von 36 Gramm Amphetamin entsprechen wur-
de, was anhand der nur groben Vergleichsgrosse der Mengen nur zu einer relativ
geringen hoheren Strafe fihren wirde. Entgegen der Verteidigung verhalt es sich
aber nicht so, dass dem Besitz dieser weniger gefahrlichen Drogen neben dem
LSD/Amphetamin verschuldensmassig gar keine Bedeutung zukommt. Es recht-
fertig sich indessen, die in etwa angemessene Strafe hierfir im Bereich von rund
12 Monaten stark zu asperieren und die hypothetische Einsatzstrafe um 4 Monate

auf 39 Monate Freiheitsstrafe zu erhéhen.
2.  Strafe bzw. Straferhéhung fur den Verkauf von Drogen

Des Weiteren ist eine Strafe dafur festzusetzen, dass der Beschuldigte im Zeit-
raum von Januar 2016 bis zum 18. Juli 2019 insgesamt 1,7 Kilogramm Marihuana
mit einem Erlés von Fr. 17'700.— an Dritte verkaufte und er seinem Bruder Am-
phetaminpaste mit einem Reinheitsgehalt von 13.7 Gramm zum Verkauf an einen

Dritten Ubergab, wofur der Beschuldigte Fr. 800.— erhielt. Auch hier ist insbeson-
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dere aufgrund der gehandelten Mengen — flr diese Taten ist ein gesetzlicher
Strafrahmen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vorgesehen — von einem
noch leichten Verschulden auszugehen. Die Strafe fur den Verkauf von Marihua-
na ist im Bereich von rund 2 Monaten Freiheitsstrafe, diejenige fur das Ampheta-
min im Bereich von rund vier Monaten anzusiedeln. Es erscheint angemessen
von einer Einsatzstrafe von 6 Monaten auszugehen und die hypothetische Ein-
satzstrafe in Anwendung des Asperationsprinzips um weitere drei Monate auf ins-

gesamt 42 Monate Freiheitsstrafe zu erhdéhen.
3. Taterkomponente

3.1. Im angefochtenen Entscheid sind die personlichen Verhaltnisse des Be-
schuldigten kurz zusammengefasst, wobei sich die Vorinstanz auf die Untersu-
chungsakten stlitzen musste, da der Beschuldige anlasslich der Hauptverhand-
lung auch die Aussagen zu seiner Person verweigerte (Urk. 87 S. 39, Prot. |

S. 23 ff., Urk. 4/2 S. 7 f., Urk. 4/5 S. 14 ff., Urk. 27/4/1-4). Der Beschuldigte ist
1994 in Mannedorf zur Welt gekommen und wuchs zusammen mit seinem drei
Jahre alteren Bruder, F.___, bei seinen Eltern auf. Der Beschuldigte wohnt
nach wie vor bei seinen Eltern. Im Zeitpunkt der Verhaftung war der Beschuldigte
arbeitslos. Von seinen Eltern habe er gemass seinen Angaben im Dezember
2019 wahrend rund einem Jahr rund Fr. 700.— bis Fr. 800.— an Sackgeld erhalten,
wobei er fur sie verschiedene Sachen erledigt habe, da sie beide arbeitsunfahig
und krank gewesen seien. Der Beschuldigte gab an, eine Ausbildung als Elektro-
installateur abgeschlossen zu haben. Danach habe er auch mal als Gartner gear-
beitet. Er gab (2019) an, beim Betreibungsamt Schulden, vornehmlich Steuer-
und Krankenkassenschulden, von etwas weniger als Fr. 10'000.— zu haben. Sei-
nen Eltern schulde er etwa Fr. 15'000.—. Schliesslich schulde er den Leuten von
welchen die Drogen stammen (die er auf Kommission erhalten habe) rund

Fr. 75'000.—. Gemass Angaben der Verteidigung anlasslich der Hauptverhandlung
im Marz 2022 arbeitete der Beschuldigte zu jenem Zeitpunkt bereits seit einem
Jahr beider N.__ AG und habe offene Betreibungsschulden abbezahlt. Den
Steuerunterlagen ist zu entnehmen, dass er jeweils keine Steuererklarungen ein-

reichte und Einschatzungsentscheide ergingen. Der Beschuldigte ist ledig und hat
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keine Kinder. Anlasslich der Berufungsverhandlung flihrte er erganzend aus, seit
September 2022 temporar beider Firma O._ GmbHinP.___ angestellt zu
sein, wo er wochentlich knapp Fr. 1'500.— verdiene (Prot. Il S. 7 f.; Urk. 102/1). Er
wohne nach wie vor bei seinen Eltern, wo er Fr. 800.— an die Miete bezahle. Zu-
satzlich habe er fur seine Tiere einen Raum fir Fr. 600.— pro Monat gemietet. Fur
die Krankenkasse bezahle er Fr. 500.— und die Schulden hatten sich etwas redu-
ziert. Was seine Zukunft betreffe, so wirde er gerne bei der jetzigen Firma eine
Weiterbildung machen, welche im November starten wirde. Das ware als Techni-
ker an der Hoheren Fachschule in Q. , Fachrichtung R.___ (Prot. 11 S. 8

ff.). Die genannten Umstande erweisen sich als strafzumessungsneutral.

3.2. Der Beschuldigte weist zwei nicht einschlagige Vorstrafen aus den Jahren
2013 (Beschimpfung/Uble Nachrede) und 2018 (Sachbeschadigung) auf (Urk.
89). Bei diesen Strafbefehlen handelte es sich zudem vergleichsweise um Baga-

tellen (Urk. 27/2+3), die sich nur kaum merklich straferhdhend auswirken.

3.3. Zum Nachtatverhalten ist anzufihren, dass sich der Beschuldigte in den ers-
ten Einvernahmen weitgehend gestandig gezeigt hat und es ist ihm mit der Vor-
instanz eine gewisse Kooperationsbereitschaft in der Untersuchung zu attestie-
ren. So gab er der Polizei vor der Hausdurchsuchung im Lagerraum bekannt,
dass sich an seinem Wohnort noch der Tresorschlissel fur einen sich im Hobby-
raum (= Lagerraum) befindlichen Tresor befinde und die Polizei machte diesen in
seinem Beisein erhaltlich (Urk. 1 S. 6 unten). Nach der Ubernahme der Verteidi-
gung durch Rechtsanwalt X._  war der Beschuldigte dann weitestgehend
nicht mehr bereit, Aussagen zur Sache oder zur Person zu machen. Halt man
sich das Pladoyer der Verteidigung vor Augen, bleibt festzuhalten, dass die Ver-
teidigung subeventualiter — also fur den Fall, dass die fraglichen Beweismittel
verwertbar sind — praktisch umfassend "gestandig" ist bzw. den Sachverhalt und
auch die rechtliche Wurdigung in den wesentlichen Punkten nicht anzweifelt. Mit
der Verteidigungsstrategie keinerlei Aussagen zu machen, wird dem Beschuldig-
ten die Mdglichkeit genommen, sich vollumfanglich gestandig und schuldig zu
zeigen, womit sein Gestandnis bedeutungsvoller wirde und er allenfalls auch

glaubhaft eine gewisse Einsicht in das Unrecht seiner Taten zeigen konnte (vgl.
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dazu auch Prot. | S. 48/49). Entgegen der Verteidigung geht es dabei nicht da-
rum, ob und wie oft der Beschuldigte sein Gestandnis wiederholen musse (Prot. |
S. 47). Der Beschuldigte hat sich zu den konkreten Sachverhaltsvorwurfen ge-
mass Anklage nie gedussert und auch einzelne Sachverhalte (wie beispielsweise
den Verkauf an seinen Bruder oder den Besitz der Schmetterlingsmesser) Uber-
haupt nie eingestanden. Er hat auch nie ausgesagt, dass er bei seinem Gestand-
nis bleibe, sondern schlicht jegliche Aussage verweigert (was sein Recht ist). Es
muss daher aber mit der Vorinstanz festgehalten werden, dass die Teilgestand-
nisse des Beschuldigten nur in sehr beschranktem Masse auf Einsicht des Be-
schuldigten in das begangene Unrecht schliessen lassen und Reue nicht erkenn-
bar ist. Des Weiteren ist aber auch von einer erdrickenden Beweislage auszuge-
hen. Insgesamt hat der Beschuldigte demnach die Untersuchung nicht erheblich
durch kooperatives Verhalten erleichtert und ist lediglich in leichtem Umfang

strafmindernd zu berucksichtigen.

3.4. Es erscheint in Ubereinstimmung mit der Vorinstanz angemessen, die Strafe
aufgrund der Taterkomponente um sechs Monate auf 36 Monate Freiheitsstrafe
zu reduzieren. An die Strafe sind insgesamt 182 Tage erstandene Haft anzurech-
nen (Art. 51 StGB).

4.  Strafe fur Waffenbesitz

Die objektive Tatschwere erscheint nicht mehr leicht, hat doch der Beschuldigte
eine ganze Ansammlung von durchaus gefahrlichen Waffen besessen, insbeson-
dere die Pistole und die Schmetterlingsmesser mit langer Klinge. Zugute kommt
ihm, dass fur die Pistole keine passende Munition dabei war. Bei der subjektiven
Tatschwere fallt sein vorsatzliches Handeln ins Gewicht, ist sich doch jedermann
bewusst, dass man ohne entsprechende Bewilligung keine Pistole, Schlagringe
und Schmetterlingsmesser mit langer Klinge besitzen darf. Dies zeigt auf, dass es
ihm egal war, ob er die Waffen legal oder illegal in Besitz hatte. Die von der Vo-
rinstanz dafur eingesetzte Einsatzstrafe von 60 Tagessatzen Geldstrafe erscheint
eher mild. Die nicht einschlagigen Vorstrafen mit Geldstrafen von 15 und 45 Ta-
gessatzen Geldstrafe wirken sich leicht straferh6hend aus, was durch das Teilge-

standnis aufgewogen wird. Eine hohere Strafe entfallt indessen aufgrund der re-
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formatio in peius ohnehin. Insgesamt erweist sich eine Geldstrafe von 60 Tagess-
atzen als angemessen. Angesichts der hohen Schulden des Beschuldigten und
unter Berucksichtigung seiner finanziellen Verhaltnisse (vgl. Ziff. 5.C.3.1 vorste-
hend) erweist sich der von der Vorinstanz angesetzte Tagessatz von Fr. 30.— als

angemessen.
5. Fazit Strafe

Unter Berucksichtigung samtlicher massgebender Strafzumessungsgrinde er-
scheint es dem Verschulden und den persdnlichen Verhaltnissen des Beschuldig-
ten angemessen, ihn mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten und einer Geldstra-

fe von 60 Tagessatzen zu bestrafen.

VI. Vollzug

1.  Rechtliche Grundlagen

Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten und hdchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn
eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Tater von der Bege-
hung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB), ihm
mithin keine negative Prognose gestellt werden muss. Das Gericht kann den Voll-
zug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und hdchstens drei Jahren
nur teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Ta-
ters genugend Rechnung zu tragen. Dabei darf der unbedingt vollziehbare Teil die
Halfte der Strafe nicht Ubersteigen. Zudem mussen sowohl der aufgeschobene
wie auch der zu vollziehende Teil mindestens sechs Monate betragen (Art. 43
Abs. 1 -3 StGB). In subjektiver Hinsicht ist der teilbedingte Strafvollzug nach herr-
schender Rechtsprechung und Lehre dann zu gewahren, wenn die subjektiven
Voraussetzungen des bedingten Vollzugs gemass Art. 42 Abs. 1 und 2 StGB er-
fullt sind (OFK StGB- HEIMGARTNER, Art. 43 N 2 m.w.H.; BGE 134 IV 1 E. 5.5.1).
Demnach wird auch hier das Fehlen einer ungunstigen Prognose vorausgesetzt.
Das heisst in Anlehnung an die herrschende Praxis, dass auf das Fehlen von

Anhaltspunkten fir eine Wiederholungsgefahr abgestellt wird, wobei die glinstige
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Prognose grundsatzlich vermutet wird. Diese Vermutung kann aber im Einzelfall
widerlegt werden. Bei der Prognosestellung ist sodann eine Gesamtwurdigung
aller Umstande vorzunehmen, wobei insbesondere das Vorleben, der Leumund,
die Charaktermerkmale und alle Tatumstande einzubeziehen sind, die gultige
Schlisse auf den Charakter des Taters und die Aussichten seiner Bewahrung
zulassen (OFK StGB- HEIMGARTNER, Art. 42 N 6 ff. m.w.H.). Schiebt das Gericht
den Vollzug der Strafe ganz oder teilweise auf, so bestimmt es dem Verurteilten
eine Probezeit von zwei bis funf Jahren (Art. 44 Abs. 1 StGB).

2. Freiheitsstrafe

Nachdem der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten zu bestrafen
ist, kann ihm der teilbedingte Vollzug in objektiver Hinsicht gewahrt werden. Fur
eine ungunstige Legalprognose liegen an sich keine Hinweise vor. Der Beschul-
digte weist zwar wie erwahnt zwei kleinere Vorstrafen auf. Die eine Vorstrafe mit
einer Geldstrafe von 15 Tagesséatzen wegen Ubler Nachrede und Beschimpfung
aus dem Jahre 2013 liegt allerdings weit zurlck. Bei der Sachbeschadigung aus
dem Jahre 2018, die zu einer Geldstrafe von 45 Tagessatzen flhrte, handelt es
sich sodann um ein nicht einschlagiges Geschehen und ebenfalls vergleichsweise
um eine eher kleinere Straftat. Es ist zudem davon auszugehen, dass dem noch
jungen Beschuldigten das durchlaufene Strafverfahren und die bereits erstande-
nen Haft von 182 Tagen die Tragweite seines Fehlverhaltens aufgezeigt haben.
Angesichts des von ihm geschilderten Konsumverhaltens sowie der grossen
Mengen von Betaubungsmitteln, die vorliegend im Spiel waren, bestehen zwar
gewisse Bedenken. Dennoch erscheint es angezeigt, die Freiheitsstrafe teilbe-
dingt auszusprechen. Die Dauer des unbedingten Strafteils ist angesichts des
nicht mehr leichten Verschuldens auf 12 Monate festzulegen. Bei diesem Aus-
mass ist die Wahrscheinlichkeit der Legalbewahrung des Beschuldigten — er wird
noch rund 6 Monate Freiheitsstrafe vollziehen missen — sowie seiner Tatschuld
hinreichend berucksichtigt. Der Vollzug der auszusprechenden Freiheitsstrafe ist
demgemass unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren im Umfang von 24
Monaten aufzuschieben, im restlichen Umfang von 12 Monaten, unter Anrech-

nung von 182 Tagen Untersuchungshaft, zu vollziehen.
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3. Geldstrafe

In Bezug auf die gegen den Beschuldigten auszufallende Geldstrafe ist zu beach-
ten, dass er sich weder durch 2013 ausgefallte Geldstrafe noch insbesondere
durch die am 12. Marz 2018 unbedingt ausgefallte Geldstrafe von 45 Tagessat-
zen zu Fr. 30.— (Urk. 89) davon abhalten liess, nur kurze Zeit spater (bis 18. Juli
2019) wieder straffallig zu werden und unbefugt mehrere Waffen aufzubewahren.
Es kann daher nicht gesagt werden, dass eine unbedingte Geldstrafe nicht not-
wendig erscheint, um ihn von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen
abzuhalten. Allerdings steht dem Vollzug der Geldstrafe das Verschlechterungs-
verbot entgegen, weshalb es dabei zu bleiben hat, dass die Geldstrafe aufzu-

schieben ist und die Probezeit deshalb auf zwei Jahre anzusetzen ist.

VII. Beschlagnahmungen und Ersatzforderung

1. Herausgabe bzw. Vernichtung diverser Gegenstande

1.1 Die amtliche Verteidigung verlangt mit der Berufung in Abanderung der Dis-
positivziffern 7 und 8 des angefochtenen Urteils die Herausgabe des beschlag-
nahmten Bargelds von insgesamt Fr. 51'859.80 und dass auf die Anordnung einer

Ersatzforderung zu verzichten sei (Urk. 104 S. 3).

1.2 Nicht angefochten sind Dispositivziffer 5 (Herausgabe diverser Gegenstan-
de) und 6 (Einziehung diverser Gegenstande) des vorinstanzlichen Urteils (vgl.
Urk. 104 S. 3).

2.  Verwendung beschlagnahmte Barschaft im Betrag von Fr. 51'859.80

2.1. Die Staatsanwaltschaft hat mit Verfigung vom 10. Februar 2021 die beim
Beschuldigten sichergestellte Barschaft in der Hohe von Fr. 51'859.80 beschlag-
nahmt (Urk. 8/10) und beantragt, dieser Betrag sei zur Deckung der Kosten der
amtlichen Verteidigung, der Ersatzforderung und der Verfahrenskosten zu ver-
wenden (Urk. 38 S. 13). Die amtliche Verteidigung hat die Herausgabe dieser
Barschaft verlangt (Urk. 73 S. 23). Die Vorinstanz hat mit Dispositivziffer 7 ent-
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schieden, dass von der beschlagnahmten Barschaft von insgesamt Fr. 51'859.80
der Betrag in der Hohe von Fr. 43'745.45 — entsprechend den bis zum vorinstanz-
lichen Entscheid angefallenen Kosten (vgl. Urk. 87 S. 57 Dispositivziffer 9) — zur
Kostendeckung zu verwenden und der daruber hinausgehenden Betrag von
Fr. 8'114.35 dem Beschuldigten auf erstes Verlangen hin zuriickzugeben sei. Des
Weiteren hat sie das Verrechnungsrecht des Staates vorbehalten (vgl. Urk. 87
S. 46 f. sowie S. 57 Dispositivziffer 7).

2.2. Mit der Berufung beantragt die amtliche Verteidigung die Herausgabe der
gesamten Barschaft an den Beschuldigten (Urk. 90 S. 3 Ziff. 4; Urk. 104 S. 3). Vor
Vorinstanz hat er diesen gleichlautenden Antrag damit begrundet, es sei schlicht
nicht nachgewiesen, dass das sichergestellte Geld deliktischer Herkunft sei, wes-
halb es auch nicht zur Deckung der Verfahrenskosten herangezogen werden
konne (Urk. 73 S. 23 Ziff. 39). In der Berufungsverhandlung hielt die Verteidigung
daran fest (Urk. 104 S. 51 f.).

2.3. Vom Vermdogen der beschuldigten Person kann so viel beschlagnahmt wer-
den, als voraussichtlich zur Deckung der Verfahrenskosten und Entschadigungen
sowie der Geldstrafen und Bussen ndtig ist. Die Strafbehdrden nimmt bei der Be-
schlagnahme auf die Einkommens- und Vermogensverhaltnisse der beschuldig-
ten Person und ihrer Familie Rucksicht (Art. 268 Abs. 1 und 2 StPO). Bei De-
ckungsbeschlagnahmungen ist nicht vorausgesetzt, dass die Vermdgenswerte ei-
nen mutmasslichen Konnex zur inkriminierten Tat aufweisen (vgl. Zlircher Kom-
mentar StPO-HEIMGARTNER, Art. 268 N 6a). Es ist daher nicht von Bedeutung,
dass es, wie von der Vorinstanz zutreffend erwogen wurde, angesichts der knap-
pen finanziellen Verhaltnissen des Beschuldigten naheliegend ist, dass die si-
chergestellte Barschaft durch die Straftat erlangt wurde. Es ist sodann davon aus-
zugehen, dass der Beschuldigte die Kosten des Strafverfahrens ohne eine Ver-
wendung der beschlagnahmten Barschaft wohl nicht bezahlen wirde. Sodann
sind seit dem vorinstanzlichen Urteil weitere Kosten (Kosten Berufungsverfahren
in der Héhe von Fr. 4'500.— und Entschadigung der amtlichen Verteidigung in der

Hoéhe von Fr. 10'000.-) hinzugekommen. Es ist daher die gesamte beschlag-
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nahmte Barschaft von Fr. 51'859.80 zur Deckung der Kosten der Untersuchung

sowie des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens zu verwenden.
3. Ersatzforderung

3.1. Die Vorinstanz hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgend, den Be-
schuldigten verpflichtet, dem Staat als Ersatz fur den nicht mehr vorhandenen,
widerrechtlich erlangten Vermogensvorteil Fr. 9'200.— zu bezahlen (Urk. 87 S. 46-
47 und S. 57 Dispositivziffer 8, Urk. 38 S. 13, Prot. | S. 44). Die Verteidigung ver-
langt im Berufungsverfahren die Aushebung dieser Anordnung und die Heraus-
gabe der Barschaft (Urk. 90 S. 3 Ziff. 4; Urk. 104 S. 3 und S. 52).

3.2. Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf Art. 71 Abs. 1 StGB erwogen, dass
sich Verbrechen nicht lohnen durfen. Weiter ist sie der Staatsanwaltschaft folgend
davon ausgegangen, dass der Betrag von Fr. 9'200.— in etwa der Halfte des vom
Beschuldigten aus den Betaubungsmittelverkaufen erzielten Gewinnes handelt
und ihn verpflichtet eine Ersatzforderung in dieser Hohe zu leisten (Urk. 87 S. 47,
Protokollnotiz Prot. | S. 44). Gemass oben erstelltem Sachverhalt steht nicht fest,
ob der Beschuldigte bzw. welche Drogen er fur welchen Betrag veraussert hat.
Dies steht einzig hinsichtlich dem Verkauf des Marihuana sowie des Amphetamin
an seinen Bruder fest. Aber auch diesbezuglich ist vollig unklar, welche Gewinne
der Beschuldigte dabei erzielte. Auch wenn es offensichtlich und auch zwischen-
zeitlich eingestanden ist, dass es sich bei der sichergestellten Barschaft zumin-
dest teilweise um Drogenerlos handelt, Iasst sich dieser Anteil in keiner Weise
quantifizieren. Es steht mit anderen Worten nicht fest, was fur Verkaufserlése und
schon gar nicht, ob und welche Gewinne der Beschuldigte aus Drogenverkauf er-

zielt. Es ist daher von einer Ersatzforderung abzusehen.

VIIl. Honorarbeschwerde

1.  Die Vorinstanz hat fur die Bemuhungen des amtlichen Verteidigers im erst-
instanzlichen Gerichtsverfahren eine Entschadigung von pauschal Fr. 8'000.—
(inkl. Spesen und MwSt.) festgelegt (Urk. 87 S. 50). Dagegen hat der amtliche

Verteidiger des Beschuldigten Beschwerde erhoben mit dem Begehren, die ge-



- 49 -

genuber seinem Antrag erfolgten Kirzungen der Vorinstanz seien aufzuheben
und er sei im Sinne seiner eingereichten Honorarnote mit Fr. 13'863.50 (inkl.
MwSt. und Barauslagen) zu entschadigen. Eventualiter sei Dispositivziffer 11 des
Urteils des Bezirksgerichts Meilen, Abteilung, vom 31. Marz 2022 aufzuheben und
zur Neubeurteilung der Hohe der Entschadigung der amtlichen Verteidigung an
die Vorinstanz zurickzuweisen (Urk. 98/2). Er rugt, dass nur 29 Arbeitsstunden
und damit nur etwas Uber die Halfte des ausgewiesenen Aufwands (von rund 59
Stunden) entléhnt werden. Keine der von ihm gemachten Aufwendungen seien
Uberflissig oder Uberhéht gewesen. Sodann treffe es entgegen den Ausflhrun-
gen der Vorinstanz nicht zu, dass er fur das Gesuch um Einsetzung als amtlicher
Verteidiger 4.75 Stunden in Rechnung gestellt habe. Wegen der zentralen Frage
der Verwertbarkeit der sichergestellten Betaubungsmittel und Waffen und deren
Fernwirkung habe im vorliegenden Verfahren auch ein Vorfragenpladoyer erarbei-
tet werden mussen. Der Aufwand von total 31 Stunden fur die 42 Seiten Notizen
sei erforderlich gewesen, gehe man wie ublicherweise von 45 Minuten pro Seite
aus. Entgegen der Vorinstanz kdnne man auch nicht davon ausgehen, dass der
Verteidiger samtliche Einvernahmen (von bis Mitte 2019) und weitere wichtige Ak-
tensticke noch detailliert gekannt habe. Eine erneutes Studium dieser Einver-
nahmen und deren Einarbeitung in die Pladoyers habe den ausgewiesenen Zeit-
aufwand erfordert. Auch die beiden Besprechungen mit dem Beschuldigen zwi-
schen April 2021 und Marz 2022 von vier Stunden seien — angesichts der dro-
henden Freiheitsstrafe von 5 Jahren — entgegen dem indirekten Vorwurf der Vo-
rinstanz keineswegs Uberhoht, sondern erforderlich gewesen. Aufgrund der kon-
kreten Umstande des Falles und der ausgewiesenen Zeitaufwendungen ware
somit eine Pauschale von Fr. 12'000.— angezeigt gewesen, was auch mit dem
geltend gemachten Honorat Ubereinstimme. Die Spesenentschadigung sowie die

Mehrwertsteuer seien zusatzlich zu entschadigen (Urk. 98 S. 5-9).

2. Im Strafverfahren richtet sich die Entschadigung der unentgeltlichen Rechts-
vertreter und damit auch jene der amtlichen Verteidigung nach den Vorschriften
der kantonalen Anwaltsgebihrenverordnung (AnwGebV). Wahrend sich die Ent-
schadigung im Vorverfahren nach dem notwendigen Zeitaufwand der Verteidi-

gung bemisst, richtet sie sich im gerichtlichen Hauptverfahren grundsatzlich nach
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dem anwendbaren Gebuhrentarif. Grundlagen fir die Festsetzung der Gebulhr im
Strafprozess bilden die Bedeutung des Falles, die Verantwortung der Anwaltin
oder des Anwalts, der notwendige Zeitaufwand und die Schwierigkeit des Falles
(§ 2 Abs. 1 lit. b-e AnwGebV). Gemass § 17 Abs. 1 lit. b AnwGebV betragt die
Grundgebuhr fur die Flihrung eines Strafprozesses vor dem Einzelrichter (ein-
schliesslich Vorbereitung des Parteivortrags und Teilnahme an der Hauptverhand-
lung) in der Regel Fr. 1'000.— bis Fr. 28'000.—. Allgemein sind dabei nur jene Auf-
wendungen entschadigungspflichtig, die in einem kausalen Zusammenhang mit
der Wahrung der Rechte im Strafverfahren stehen, notwendig und verhaltnismas-
sig sind (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 6B_695/2007 vom 8. Januar 2008
E. 3.5 m.w.H.). Gemass der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist es durchaus
zulassig, fur das Anwaltshonorar Pauschalen vorzusehen. So fuhrte das Bundes-
gericht in BGE 143 IV 453 E. 2.5.1 explizit aus, dass bei einer Honorarbemessung
nach Pauschalbetragen alle prozessualen Bemuhungen zusammen als einheitli-
ches Ganzes aufgefasst und der effektive Zeitaufwand lediglich im Rahmen des
Tarifansatzes berucksichtigt werde. Ausgangspunkt sei eine Gesamtbetrachtung
des Honorars unter Berlcksichtigung des konkreten Falles, wobei von einer Beur-
teilung der einzelnen Positionen der eingereichten Honorarrechnung abgesehen
werden kdnne. Honorarpauschalen dienten — so das Bundesgericht weiter — der
gleichmassigen Behandlung und begunstigen eine effiziente Mandatsfuhrung.
Zudem entlasteten sie das Gericht davon, sich mit der Aufstellung des erbrachten
Zeitaufwandes im Einzelnen auseinandersetzen zu miussen (BGE 143 IV 453 E.
2.5.1; Urteile 5D_62/2016 vom 1. Juli 2016 E. 4.1 mit Hinweis, 6B_950/2020 vom
25. November 2020 E. 2.3 und 6B_1299/2018 vom 28. Januar 2019). Auch setze
dieses Vorgehen keine "Kontrollrechnung" anhand eines fixen Stundenansatzes
voraus, da es nicht im Belieben des amtlichen Verteidigers stehe, durch das Auf-
schreiben einer ubermassigen Anzahl Stunden auf die Festsetzung des Grundho-
norars Einfluss zu nehmen. Bei der Festsetzung der Entschadigung des Verteidi-
gers ist primar zu unterscheiden, ob es sich um ein einfaches Standardverfahren
handelt oder nicht. Dies beurteilt sich nach folgenden Kriterien: Aktenumfang,
Komplexitat und Schwierigkeit des Falles (sowohl in tatsachlicher als auch in

rechtlicher Hinsicht), Bedeutung des Verfahrens fur die betroffene Person und
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Anzahl der angeklagten und zu beurteilenden Delikte (OGer ZH SB170088 vom
13. Oktober 2017 E. V.2.3 m.w.H.). Die Beurteilung der Verhaltnismassigkeit des
betriebenen Aufwandes gibt der urteilenden Behorde einen grossen Ermessens-
spielraum (BSK StPO-WEHRENBERG/FRANK, Art. 429 N 19).

3.1. Das vorliegende Verfahren erscheint weder vom Aktenumfang noch von der
Komplexitat aussergewohnlich anspruchsvoll. Der Beschuldigte ist letztlich voll-
umfanglich gestandig bis auf die Frage, wie viel von dem sichergestellten Drogen
(insbesondere Amphetamin und LSD) fir den Eigenkonsum gedacht waren. Die
Beweismittel sind sodann Uberschaubar. Im Wesentlichen geht es um die Sicher-
stellungen. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdefuhrers kann durchaus be-
rucksichtigt werden, dass er den Beschuldigten nahezu seit Beginn der Untersu-
chung (Urk. 4/4) vertreten hat und von daher vertiefte Aktenkenntnis besass. Dies
umso mehr als der Beschuldigte seit der Verteidigung durch den Beschuldigten
keine Aussagen mehr machte. Im Wesentlichen geht es dabei um die Kenntnisse
von Aussagen in zwei Einvernahmen von je 8 Seiten (Urk. 4/2 und Urk. 4/3) sowie
wenigen Fragen bzw. Antworten in der ersten Befragung (Urk. 4/1). Verwertbare,
belastende Aussagen Dritter liegen nicht vor. Im Rahmen der rechtlichen Wurdi-
gung stellte sich vor allem die Frage, ob der erste Abschnitt der Anklage uber-
haupt rechtsgenugend angeklagt wurde. Des Weiteren, ob neben der Aufbewah-
rung (Art. 19 Abs. 1 lit. b BetmG) auch der Tatbestand der Lagerung (Art. 19 Abs.
1 lit. b BetmG) zur Anwendung gelangt. Auch wenn dem Beschuldigten, wie der
Verteidiger zu Recht vorbringt, gemass Anklage mit einer beantragten Freiheits-
strafe von 5 Jahren ein erheblicher Einschnitt in seine persodnliche Freiheit drohte,
erscheint der geltend gemachte Aufwand fur das Hauptpladoyer (Urk. 71 S. 1-25)

von rund 16 Stunden und weiteren 2 Stunden Aktenstudium leicht Gberhoht.

3.2. Des Weiteren hat der Verteidiger ein Vorfragenpladoyer erstellt und Beweis-
antrage gestellt (Urk. 71 S. 1-26), wofur er rund 12 Stunden aufwendete. Es ist
indessen zu berucksichtigen, dass die Verteidigung einen ansehnlichen Teil der
vorgebrachten Grinde, die gegen eine Verwertung der Beweismittel sprechen
wurden, bereits im Haftverfahren unter dem Titel "Dringender Tatverdacht" vorge-
bracht hat (Urk. 18/10 S. 5 ff.). Ebenso hat er die in der Hauptverhandlung gestell-
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ten Beweisantrage bereits im Vorfeld einmal gestellt und begrindet (Urk. 56).
Dies verringerte den Aufwand fur das Vorfragenpladoyer. Von daher erscheint der
geltend gemachte Aufwand von 12 Stunden ebenfalls leicht erhoht. Am Rande ist
zu bemerken, dass der Verteidiger teilweise Uberbordend eine Nichtverwertbarkeit
geltend macht, etwa wegen mangelnder Delegation und er regelmassig — ob es
passt oder nicht — einen mangelnden Vorhalt geltend macht. Dies fuhrt zu jeweils
grosserem Aufwand. Wie erwogen ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb er ei-
nen Freispruch vom Vorwurf im Sinne von Art. 19 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 19
Abs. 1 lit. c und g BetmG verlangt (Urk. 73 S. 2), wurde ein solcher doch gar nicht
beantragt (Anklageschrift S. 6). Vorliegend ist beispielsweise auch nicht ersicht-
lich, weshalb er eine Nichtverwertung der Aussagen des Bruders F.__ vor-
bringt, nachdem dieser den Beschuldigten nicht belastet und der Beschuldigte
bzw. die Verteidigung — wie schon mehrfach erwahnt — in diesem Punkt in der
Sache gestandig ist. Solche nicht relevanten Vorbringen und Umstande blahen
das Verfahren unndétig auf. Hinzu kommt, dass der Aufwand fur Vorbereitung und
Besprechung mit Klient von rund vier Stunden ebenfalls leicht erhéht erscheint,
zumal der Sachverhalt — jedenfalls von der Verteidigung — anerkannt wurde. Ins-
gesamt wendete der Verteidiger fur seine Pladoyers, Aktenstudium und die Be-
sprechung mit dem Beschuldigtem inklusive Vorbereitung rund 34 Stunden auf,
was angesichts der Komplexitat sowie des Akten- und Beweisumfangs insgesamt

erhoht erscheint.
3.3. Die ubrigen geltend gemachten Positionen erscheinen angemessen.

3.4. Die von der Vorinstanz festgesetzte Pauschalentschadigung von Fr. 8'000.—
fur das Hauptverfahren erscheint dennoch etwas zu tief, wobei hier wie erwogen
die urteilenden Behorde einen grossen Ermessensspielraum hat. Es ist auch zu
bericksichtigen, dass der Verteidigung vorliegend relativ hohe Spesen und Aus-
lagen entstanden sind. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der konkreten Um-
stande des Falles sowie der Zeitaufwendungen erscheint eine Pauschale im Be-
reich von Fr. 10'000.— dem vorliegenden Fall angemessen. In diesem Betrag sind
die Spesen und Auslagen (Fr. 974.—) und die Mehrwertsteuerentschadigung ent-

halten. Die vorinstanzliche Bemessung ist demnach entsprechend anzupassen.
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IX. Kosten— und Entschadigungsfolgen

A. Kosten Vorinstanz

Gestutzt auf Art. 428 Abs. 3 StPO hat die Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen
auch Uber die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung zu befinden, wenn
sie selber ein neues Urteil fallt und nicht kassatorisch entscheidet. Gemass
Art. 426 Abs. 1 StPO tragt die beschuldigte Person die Verfahrenskosten, wenn
sie verurteilt wird. Ausgenommen sind — unter dem Vorbehalt von Art. 135 Abs. 4
StPO — die Kosten der amtlichen Verteidigung. Ausgangsgemass ist demnach
vorliegend das erstinstanzliche Kostendispositiv (Dispositivziffern 9 und 10 mit
Ausnahme der Entschadigung des amtlichen Verteidigers Rechtsanwalt lic. iur.

X1. ) zu betatigen.

B. Zweitinstanzliche Kosten- und Entschiadigungsfolgen

1. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe
ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob bzw. inwieweit eine
Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hangt davon ab, in
welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Antrage gutgeheissen
werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1344/2019 vom 11. Marz 2020 E. 2.2.
m.w.H.). Wird der Entscheid im Rechtsmittelverfahren nur unwesentlich abgean-
dert, kdnnen die Kosten nach dem Verursacherprinzip auferlegt werden (Urtell
6B_318/2016 vom 13. Oktober 2016 E. 4.1. m.w.H.).

2.  Der Beschuldigte unterliegt mit seinem Hauptantrag auf Einstellung des Ver-
fahrens sowie mit seinem Eventualantrag auf Freispruch. Hingegen obsiegt er
teilweise mit seinem allerdings nur sinngemass gestellten Subeventualantrag auf
eine tiefere und bedingte Strafe, wobei die leichte Strafreduktion im Rahmen ei-
nes Ermessensentscheids fiel. Insgesamt erscheint es angemessen die Kosten
des Berufungsverfahrens zu neun Zehnteln dem Beschuldigten aufzuerlegen und
zu einem Zehntel auf die Gerichtskasse zu nehmen, wobei der Anteil des Be-

schuldigten soweit moglich aus der beschlagnahmten Barschaft bezogen wird.
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3. Die Gerichtsgebuhr fur das Berufungsverfahren ist in Anwendung von
Art. 424 Abs. 1 StPOi. V. m. §§ 16, 2 Abs. 1 lit. b, c und d sowie 14 GebV OG un-
ter Berlcksichtigung der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles sowie des Zeit-

aufwands des Gerichts fur dieses Verfahren auf Fr. 4'500.— festzusetzen.

4. Der amtlichen Verteidiger ist aus der Gerichtskasse zu entschadigen
(Art. 135 Abs. 1 StPO). Er macht mit Honorarnoten vom 30. Marz 2023 fur das
Berufungsverfahren einen Bearbeitungsaufwand von Fr. 10'777.45 geltend
(Urk. 103). Dies erscheint als angemessen, wobei die fur die Berufungsverhand-
lung geschatzte Zeit nach unten zu korrigieren ist. Folglich ist Rechtsanwalt lic. i-
ur. D. X1.__ fur seine Tatigkeit als amtlicher Verteidigung des Beschuldigten
im Berufungsverfahren mit pauschal Fr. 10'000.— (inkl. Auslagen und MwSt.) zu
entschadigen. Vorbehalten bleibt eine Nachforderung vom Beschuldigten nach
Art. 135 Abs. 4 StPO im Umfang von neun Zehnteln.

Es wird beschlossen:

1.  Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Meilen, Abteilung,
vom 31. Marz 2022 bezlglich der Dispositivziffern 5 (Herausgabe diverser
Gegenstande) und 6 (Einziehung diverser Gegenstande) in Rechtskraft er-

wachsen ist.

2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte A. ist schuldig

- der Widerhandlung gegen das Betaubungsmittelgesetz im Sinne von
Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG, teilweise in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2
lit. a BetmG

- der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betdubungsmittelgesetz im
Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG
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- des mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von
Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. a, lit. c und
lit. d WG, Art. 4 Abs. 5 WG, Art. 5 Abs. 2 lit. a und lit. b WG, Art. 8 WG,
Art. 15 WG, Art. 16a WG, Art. 28b WG, Art. 4a WV, Art. 7 Abs. 1 und
Abs. 2 WV, Art. 13b WV, Art. 15 WV und Art. 24 WV.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 182
Tage durch Haft erstanden sind, und mit 60 Tagessatzen zu Fr. 30.— Geld-

strafe.

Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 24 Monaten aufgescho-
ben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Ubrigen (12 Monate ab-

zuglich 182 Tage bereits erstandene Haft) wird die Freiheitsstrafe vollzogen.

Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre

festgesetzt.

Die mit Verfugung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom

10. Februar 2021 beschlagnahmte Barschaft von insgesamt Fr. 51'859.80
(A012'843'297, A012'843'036, A012'843'219, A012'844'381) wird zur De-
ckung der Kosten der Untersuchung sowie des erst- und zweitinstanzlichen

Verfahrens verwendet.
Von der Anordnung einer Ersatzforderung des Staates wird abgesehen.

Das erstinstanzliche Kostendispositiv (Ziff. 9 und 10) wird mit Ausnahme der
Entschadigung von Rechtsanwalt lic. iur. X1. fur seine Bemuhungen

als amtlicher Verteidiger bestatigt.

Rechtsanwalt lic. iur. X1.__ wird fur seine Bemuhungen als amtlicher
Verteidiger des Beschuldigten im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren mit Fr.
10'000.— aus der Gerichtskasse entschadigt. Die Kasse des Bezirksgerich-
tes Meilen wird angewiesen, diesen Betrag an Rechtsanwalt lic. iur.

X1. auszubezahlen.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:



10.

11.
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Fr. 4'500.— ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 10'000.— amtliche Verteidigung

Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der
amtlichen Verteidigung, werden zu neun Zehnteln dem Beschuldigten aufer-
legt und zu einem Zehntel auf die Gerichtskasse genommen. Der Anteil des
Beschuldigten wird soweit moglich aus der beschlagnahmten Barschaft be-
zogen. Die ubrigen Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Ge-
richtskasse genommen. Diesbezuglich bleibt die Ruckzahlungspflicht des
Beschuldigten gemass Art. 135 Abs. 4 StPO im Umfang von neun Zehnteln

vorbehalten.

Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland

- das Bundesamt fur Polizei fedpol, 3003 Bern
- das Bundesamt fiir Polizei, Zentralstelle Waffen, 3003 Bern

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- die Sicherheitsdirektion des Kantons Zurich, 8090 Zurich
- die Kasse des Bezirksgerichts Meilen gemass Dispositivziffer 8

- die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit dem Formular "Léschung
des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Léschung
des DNA-Profils

- die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A.
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12. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-
richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich
[I. Strafkammer

Zurich, 31. Marz 2023

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Oberrichter lic. iur. Spiess lic. iur. Schwarzenbach-Oswald
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	Sofern die Herausgabe nicht innert drei Monaten seit Eintritt der Rechtskraft des Urteils verlangt wird, werden die Gegenstände vernichtet.
	6. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland vom 10. Februar 2021 (act. 8/10) beschlagnahmten Gegenstände:
	 A012'835'664 / B02230-2019
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	 A012'836'872 / B02230-2019
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	 A012'836'963 / B02230-2019
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	 A012'837'013 / B02230-2019
	 A012'837'035 / B02230-2019
	 A012'837'046 / B02230-2019
	 A012'837'057 / B02230-2019
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	 A012'842'647 / B02230-2019
	 A012'877'177 / B02230-2019
	 A012'842'669 / B02230-2019
	 A012'842'670 / B02230-2019
	 A012'842'761 / B02230-2019
	 A012'842'783 / B02230-2019
	 A012'842'794 / B02230-2019
	 A012'842'852 / B02230-2019
	 A012'842'863 / B02230-2019
	 A012'842'885 / B02230-2019
	 A012'842'896 / B02230-2019
	 A012'842'910 / B02230-2019
	 A012'842'921 / B02230-2019
	 A013'320'713 / B02230-2019
	 A012'920'671 / B02230-2019
	 A012'842'954 / B02230-2019
	 A012'842'976 / B02230-2019
	 A012'842'987 / B02230-2019
	 A012'843'004 / B02230-2019
	 A012'843'015 / B02230-2019
	 A012'843'037 / B02230-2019
	 A012'843'060 / B02230-2019
	 A012'843'071 / B02230-2019
	 A012'835'846 / B02230-2019
	 A012'835'857 / B02230-2019
	 A012'842'965 / B02230-2019
	 A012'835'868 / B02230-2019
	 A012'835'879 / B02230-2019
	 A012'835'891 / B02230-2019
	 A012'835'904 / B02230-2019
	 A012'835'948 / B02230-2019
	 A012'835'915 / B02230-2019
	 A012'835'926 / B02230-2019
	 A012'842'750 / B02230-2019
	 A012'842'998 / B02230-2019
	 A012'835'948 / B02230-2019
	 A012'837'068 / B02230-2019
	 A012'842'705
	 A012'842'716
	 A012'742'738
	 A012'842'749
	 A012'843'457
	werden eingezogen und nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils der zuständigen Behörde zur gutscheinenden Verwendung, Verwertung bzw. zur Vernichtung überlassen.
	7. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland vom 10. Februar 2021 beschlagnahmte Barschaft von insgesamt CHF 51'859.80 (A012'843'297, A012'843'036, A012'843'219, A012'844'381) wird in der Höhe von CHF 43'745.45 zur Kostendeckung ...
	8. Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Staat als Ersatz für den nicht mehr vorhandenen, widerrechtlich erlangten Vermögensvorteil CHF 9'200.– zu bezahlen.
	9. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.–  Die übrigen Kosten betragen:
	CHF 5'000.– Gebühr für das Vorverfahren CHF 23'948.75 Auslagen Gutachten
	CHF 1'796.70 Entschädigung amtliche Verteidigung RA Dr. iur.     X2._____ (Vorverfahren) CHF 8'000.– Entschädigung amtliche Verteidigung RA lic. iur.
	X1._____ (Hauptverfahren) CHF 43'745.45 Total
	10. Die Kosten und Auslagen des Vorverfahrens sowie des gerichtlichen Verfahrens (inkl. der Kosten der amtlichen Verteidigung) werden dem Beschuldigten auferlegt und aus der beschlagnahmten Barschaft gedeckt (vgl. Dispositiv-Ziff. 7).
	11. Rechtsanwalt lic. iur. X1._____ wird für seine Bemühungen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten in der Zeit vom 12. April 2021 bis zum 31. März 2022 mit total CHF 8'000.– (davon CHF 6'454.– als Honorar, CHF 974.– für Auslagen und CHF 572.– M...
	Berufungsanträge:
	1. Das Verfahren gegen meinen Mandanten sei einzustellen; eventualiter sei er von allen Anklagepunkten freizusprechen.
	1.1 Meinem Mandanten sei für den ungerechtfertigten Freiheitsentzug in Anwendung von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO eine angemessene Genugtuung, mindestens CHF 200.00 pro Hafttag, zzgl. Verzugszins zu 5% ab mittlerem Verfallstrag zuzusprechen. Für die Be...
	2. Subeventualiter sei mein Mandant vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b BetmG, teilweise i.V.m. Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG freizusprechen (Anklagevorhalt 1) und im Übrigen der Widerhandlun...
	2.1 Mein Mandant sei mit einer Freiheitsstrafe von maximal 20 Monaten zu bestrafen, unter Anrechnung der bereits erstandenen Haft von 182 Tagen. Mein Mandant sei mit einer Geldstrafe von maximal 50 Tagessätzen à CHF 30.00 zu bestrafen.
	2.2 Die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe seien bedingt aufzuschieben unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.
	2.3 Das beschlagnahmte Bargeld von insgesamt CHF 51'859.80 sei dem Beschuldigten herauszugeben; im Übrigen sei die Herausgabe gemäss Ziff. 5 des Urteils der Vorinstanz (die 25er Jetons des Casinos B._____, die vergoldete Banknoten Kollektion sowie säm...
	2.4 Auf die Anordnung einer Ersatzforderung sei zu verzichten.
	3. Die Kosten des Vorverfahrens und des erstinstanzlichen Verfahrens (inkl. Kosten der amtlichen Verteidigung) sowie des Berufungsverfahrens (zzgl. MWSt) seien ausgangsgemäss zu verlegen.
	Erwägungen:
	I. Verfahrensgang
	II. Prozessuales
	3.3. Vorliegend wurde in der Anordnung der verdeckten Ermittlung der Tatverdacht mit "polizeilichen Erkenntnissen" begründet. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge solle über die mobile Telefonnummer +41 … Amphetaminpaste verkauft werden. Die Nummer sei...
	3.4. Die von der Verteidigung monierten fehlenden WhatsApp- oder Wickrme-Chats betreffen die im Einsatzbericht angeführten späteren Kontakte zwischen dem verdeckten Ermittler und dem Bruder des Beschuldigten. Es erscheint nicht erforderlich, dass dies...
	4. Fehlende Delegation der Staatsanwaltschaft an die Polizei mit der Folge der Unverwertbarkeit von Einvernahmen und den Erkenntnissen aus der Hausdurchsuchung
	4.1. Der Beschuldigte lässt im Wesentlichen geltend machen, es finde sich keine Eröffnungsverfügung der Staatsanwaltschaft und es sei weiter unklar, wann die Polizei die Staatsanwaltschaft informiert habe. Der Umstand, dass die Polizei gewusst habe, w...
	4.2. Im vorliegenden Verfahren wurde der Beschuldigte aufgrund der Erkenntnisse aus der verdeckten Fahndung am 18. Juli 2019, um 17:20 Uhr, verhaftet (Urk. 18/1). In seinen Effekten befand sich der fragliche I._____ Schlüssel (Urk. 18/2). Wegen "Gefah...
	4.3. Es ist damit davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft mit der mündlichen Anordnung der Hausdurchsuchung an der D._____-strasse … – also am 18. Juli 2019 um ca. 21:40 Uhr – erstmals in der Untersuchung gegen den Beschuldigten gehandelt hat un...
	4.4. Zu der an der D._____-strasse … in E._____ durchgeführten Hausdurchsuchung ist zu ergänzen, dass in dringenden Fällen Durchsuchungen auch mündlich angeordnet werden können, diese aber nachträglich schriftlich zu bestätigen sind (BSK StPO-Thormann...
	4.5. Der Einwand der Verteidigung, es bestehe aufgrund fehlender Delegation ein Verwertungsverbot der fraglichen Beweismittel ist daher zu verwerfen.
	5. Fehlender Vorhalt und deren Auswirkungen
	Zu diesem Einwand der Verteidigung kann ohne Ergänzungen vollumfänglich auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 87 S. 10-11). Die Polizei hat dem Beschuldigten in den ersten beiden Einvernahmen in einer ihm verständlichen Sprache dara...
	6. Unverwertbarkeit der Einvernahmen von F._____
	Die Aussagen von F._____ sind bei der Erstellung des Sachverhalts nicht von Bedeutung, so dass auf diesen Einwand der Verteidigung (Urk. 71 S. 18-19; Urk. 104 S. 22 f.) nicht weiter einzugehen ist.

	III. Sachverhalt
	2.1. Die Verteidigung hat zum ersten Abschnitt der Anklage vor Vorinstanz auf das Anklageprinzip hingewiesen und festgehalten, es sei Fakt, dass im Lagerraum an der D._____-strasse … sowie in den Zimmern des Beschuldigten in dessen Elternhaus in E.___...
	4. Beweisgrundsätze und Beweismittel
	2.2. Der Beschuldigte bestritt, seinem Bruder Amphetamin zum Verkauf an einen Dritten übergeben zu haben bzw. war in der Folge nicht mehr bereit Aussagen zu machen (vgl. Urk. 4/3 Frage 39, Urk. 4/4 Frage 16). Der amtliche Verteidiger hat diesen Vorfal...
	C. Anklageziffer 3: Waffenbesitz
	In diesem Anklagepunkt wird dem Beschuldigten vorgeworfen, ohne Bewilligung eine Pistole (Kaliber 7.65 Browning), eine Patrone Kaliber 9mm, zwei kleinkalibrige Patronen sowie zwei Schmetterlingsmesser (Gesamtklingenlänge 22.8 cm) und einen Schlagring ...

	IV. Rechtliche Würdigung
	1. Anklageziffer 1 / Verbrechen nach Art. 19 Abs. 2 BetmG
	1.1. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen der qualifizierten Widerhandlung im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden (Urk. 87 S. 25 ff.). Nach Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG macht sich strafbar, ...
	1.2. Es ist der Verteidigung zuzustimmen, dass der Beschuldigte durch das Aufbewahren bzw. den unbefugten Besitz dieser Drogen im weiteren lediglich den Tatbestand von Art. 19 Ziff. 1 lit. d BetmG (unbefugtes Besitzen, Aufbewahren) und nicht noch zusä...
	1.3. Zusammenfassend ist der Beschuldigte bezüglich Anklageziffer 1 demnach der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG teilweise in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG schuldig zu sprechen.
	2. Anklageziffer 2 und 3
	Es ist unbestritten und – subeventualiter – nicht angefochten, dass der Beschuldigte in diesen Anklagepunkten der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG sowie des mehrfachen Vergehens gegen d...

	V. Strafe
	1.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz die bei der Strafzumessung im Betäubungsmittelstrafrecht im Speziellen anzuwendenden Kriterien sorgfältig zusammengetragen hat, woraus zu verweisen ist (Urk. 87 S. 32-34). Bei der objektiven Tatsc...
	Die genaue Betäubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad werden allerdings für die Beurteilung der objektiven Tatschwere umso weniger wichtig, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a BetmG überschritten ist. Dies ...
	1.2. Bei der subjektiven Tatschwere fällt ins Gewicht, dass der Beschuldigte mit direktem Vorsatz handelte, wusste er doch, dass er Betäubungsmittel übernommen hatte und diese über ihn als Mittelsmann in Verkehr gebracht werden sollten. Die Verteidigu...
	1.3. Der Beschuldigte war weiter im Besitz von 7'599 MDMA (Ecstasy)-Pillen, ca. 911 Gramm MDMA (in Pulverform), ca. 9 Kilogramm Marihuana sowie zahlreichen weiteren Betäubungsmittel (Meskalin, Haschisch, 2C-B und Opium) in Kleinstmengen. Zumindest das...
	2. Strafe bzw. Straferhöhung für den Verkauf von Drogen
	Des Weiteren ist eine Strafe dafür festzusetzen, dass der Beschuldigte im Zeitraum von Januar 2016 bis zum 18. Juli 2019 insgesamt 1,7 Kilogramm Marihuana mit einem Erlös von Fr. 17'700.– an Dritte verkaufte und er seinem Bruder Amphetaminpaste mit ei...
	3.2. Der Beschuldigte weist zwei nicht einschlägige Vorstrafen aus den Jahren 2013 (Beschimpfung/Üble Nachrede) und 2018 (Sachbeschädigung) auf (Urk. 89). Bei diesen Strafbefehlen handelte es sich zudem vergleichsweise um Bagatellen (Urk. 27/2+3), die...
	3.3. Zum Nachtatverhalten ist anzuführen, dass sich der Beschuldigte in den ersten Einvernahmen weitgehend geständig gezeigt hat und es ist ihm mit der Vor-instanz eine gewisse Kooperationsbereitschaft in der Untersuchung zu attestieren. So gab er der...
	3.4. Es erscheint in Übereinstimmung mit der Vorinstanz angemessen, die Strafe aufgrund der Täterkomponente um sechs Monate auf 36 Monate Freiheitsstrafe zu reduzieren. An die Strafe sind insgesamt 182 Tage erstandene Haft anzurechnen (Art. 51 StGB).

	VI. Vollzug
	Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrech...
	2. Freiheitsstrafe
	Nachdem der Beschuldigte mit einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten zu bestrafen ist, kann ihm der teilbedingte Vollzug in objektiver Hinsicht gewährt werden. Für eine ungünstige Legalprognose liegen an sich keine Hinweise vor. Der Beschuldigte weist zw...
	3. Geldstrafe

	In Bezug auf die gegen den Beschuldigten auszufällende Geldstrafe ist zu beachten, dass er sich weder durch 2013 ausgefällte Geldstrafe noch insbesondere durch die am 12. März 2018 unbedingt ausgefällte Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu Fr. 30.– (Urk. ...
	VII. Beschlagnahmungen und Ersatzforderung
	1. Herausgabe bzw. Vernichtung diverser Gegenstände
	1.1 Die amtliche Verteidigung verlangt mit der Berufung in Abänderung der Dispositivziffern 7 und 8 des angefochtenen Urteils die Herausgabe des beschlagnahmten Bargelds von insgesamt Fr. 51'859.80 und dass auf die Anordnung einer Ersatzforderung zu v...
	1.2 Nicht angefochten sind Dispositivziffer 5 (Herausgabe diverser Gegenstände) und 6 (Einziehung diverser Gegenstände) des vorinstanzlichen Urteils (vgl. Urk. 104 S. 3).
	VIII. Honorarbeschwerde
	3.1. Das vorliegende Verfahren erscheint weder vom Aktenumfang noch von der Komplexität aussergewöhnlich anspruchsvoll. Der Beschuldigte ist letztlich vollumfänglich geständig bis auf die Frage, wie viel von dem sichergestellten Drogen (insbesondere A...
	3.2. Des Weiteren hat der Verteidiger ein Vorfragenplädoyer erstellt und Beweisanträge gestellt (Urk. 71 S. 1-26), wofür er rund 12 Stunden aufwendete. Es ist indessen zu berücksichtigen, dass die Verteidigung einen ansehnlichen Teil der vorgebrachten...
	3.3. Die übrigen geltend gemachten Positionen erscheinen angemessen.
	3.4. Die von der Vorinstanz festgesetzte Pauschalentschädigung von Fr. 8'000.– für das Hauptverfahren erscheint dennoch etwas zu tief, wobei hier wie erwogen die urteilenden Behörde einen grossen Ermessensspielraum hat. Es ist auch zu berücksichtigen,...

	IX. Kosten– und Entschädigungsfolgen
	A.  Kosten Vorinstanz

	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Meilen, Abteilung, vom 31. März 2022 bezüglich der Dispositivziffern 5 (Herausgabe diverser Gegenstände) und 6 (Einziehung diverser Gegenstände) in Rechtskraft erwachsen ist.
	2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	 der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. d BetmG, teilweise in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG
	 der mehrfachen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. c BetmG
	 des mehrfachen Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. a, lit. c und lit. d WG, Art. 4 Abs. 5 WG, Art. 5 Abs. 2 lit. a und lit. b WG, Art. 8 WG, Art. 15 WG, Art. 16a WG, Art. 28b WG...

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 36 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 182 Tage durch Haft erstanden sind, und mit 60 Tagessätzen zu Fr. 30.– Geldstrafe.
	3. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird im Umfang von 24 Monaten aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Im Übrigen (12 Monate ab-züglich 182 Tage bereits erstandene Haft) wird die Freiheitsstrafe vollzogen.
	4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	5. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 10. Februar 2021 beschlagnahmte Barschaft von insgesamt Fr. 51'859.80 (A012'843'297, A012'843'036, A012'843'219, A012'844'381) wird zur Deckung der Kosten der Untersuchung sowie des ...
	6. Von der Anordnung einer Ersatzforderung des Staates wird abgesehen.
	7. Das erstinstanzliche Kostendispositiv (Ziff. 9 und 10) wird mit Ausnahme der Entschädigung von Rechtsanwalt lic. iur. X1._____ für seine Bemühungen als amtlicher Verteidiger bestätigt.
	8. Rechtsanwalt lic. iur. X1._____ wird für seine Bemühungen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren mit Fr. 10'000.– aus der Gerichtskasse entschädigt. Die Kasse des Bezirksgerichtes Meilen wird angewiesen, ...
	9. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	10. Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden zu neun Zehnteln dem Beschuldigten auferlegt und zu einem Zehntel auf die Gerichtskasse genommen. Der Anteil des Beschuldigten wird soweit möglich au...
	11. Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland
	 das Bundesamt für Polizei fedpol, 3003 Bern
	 das Bundesamt für Polizei, Zentralstelle Waffen, 3003 Bern
	 die Vorinstanz
	 den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	 die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, 8090 Zürich
	 die Kasse des Bezirksgerichts Meilen gemäss Dispositivziffer 8
	 die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Löschung des DNA-Profils
	 die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A.

	12. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

